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Zusammenfassung 
§ Die Nährstoffbelastung aus der Nutz-

tierhaltung ist in keinem der 50 beur-
teilten Einzugsgebiete (EZG) zu 
hoch: sie beträgt in den meisten EZG 
weniger als 80% des Nährstoffbe-
darfs der Kulturen.  

§ Die Lagerkapazitäten für Gülle in den 
50 EZG entsprechen den gesetzli-
chen Vorgaben; in den meisten EZG 
werden sie deutlich überschritten.  

§ Der sorgfältige, umweltschonende 
Umgang mit Hofdünger ist das wich-
tigste Element, um Nährstoffverluste 
in die Gewässer zu vermeiden. 

 

6.1 Einleitung 
Dünger enthalten Nährstoffe, die für die 
Entwicklung und das Wachstum der 
Pflanzen lebensnotwendig sind. Wenn 
sie in Gewässer gelangen, führen sie zur 
Eutrophierung und zu Sauerstoffschwund 
im Tiefenwasser von Seen. Bei Auswa-
schung können sie im Grundwasser zu 
hohen und unerwünschten Nitratkonzent-
rationen führen. Nährstoffe, die in die 
Gewässer oder ins Grundwasser gelan-
gen, stellen in diesen eine Belastung dar, 
für die Landwirtschaft entsteht dabei ein 
entsprechender Verlust, der durch Han-
delsdünger ersetzt werden muss. Der bei 
der Haltung von Nutztieren in grossen 
Mengen anfallende Hofdünger aus Gülle 
und Mist muss deshalb korrekt gelagert 
und möglichst effizient für die Nährstoff-
versorgung der landwirtschaftlichen Kul-
turen eingesetzt werden. Eine unsach-
gemässe Lagerung und Verwendung von 
Gülle und Mist beeinträchtigt und schä-
digt neben den Gewässern auch die Bö-
den und die Luft.  

Für die Beurteilung der Situation in der 
Landwirtschaft werden im Folgenden alle 
Datensätze von Landwirtschaftsbetrieben 
berücksichtigt, die folgende Kriterien 
erfüllen (Tabelle 6.1):   

§ Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) 
grösser als 3 ha oder 

§ Tierbestand grösser als 3 Grossvieh-
einheiten (GVE).  

Die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe be-
trägt im Kanton Bern rund 11'600 und im 
Kanton Solothurn rund 1'500. 

Die Ergebnisse werden angegeben für  

§ die 6 Gebiete: Alpen, Voralpen, Ber-
ner Mittelland, Solothurner Mitteland, 
Berner Jura und Solothurner Jura; 

§ die 50 hydrologischen Einzugsgebie-
te. 

6 Landwirtschaft  

 Alpen Voralpen MitL BE MitL SO Jura BE Jura SO 

Betriebe (Anzahl) 2’450 4’960 3’620 740 600 740 

LN (ha) 34’310 66’400 64’860 14’970 16’680 18’270 

GVE (Anzahl) 41’330 102’850 84’820 17’790 17’890 18’160 

ha LN / Betrieb 14.0 13.4 17.9 20.3 27.8 24.6 

GVE / Betrieb 16.8 20.6 22.9 23.9 29.2 24.3 

Tabelle 6.1: 
Landwirtschaftliche Strukturdaten 
 
LN: landwirtschaftliche 
 Nutzfläche in Hektaren 
GVE: Grossvieheinheiten 
MitL: Region Mittelland 
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6.2 Nährstoffbelastung 
aus der Tierhaltung 

6.2.1 Methode 
Hofdünger (und Recycling-Dünger) wei-
sen im Vergleich zu Mineraldünger auf 
Grund ihrer stofflichen Eigenschaften und 
ihrer Anforderungen an die Lagerung ein 
erhöhtes Risikopotenzial für die Umwelt 
auf. In der Regel nimmt das Risikopoten-
zial mit steigendem Hofdüngeranfall pro 
Flächeneinheit zu. Der Tierbestand pro 
Flächeneinheit (GVE/ha) bzw. Nähr-
stoffanfall pro Flächeneinheit (DGVE/ha) 
eines Betriebes, eines Einzugsgebietes 
oder einer Region ist in diesem Sinn eine 
geeignete Grösse, um das Risikopoten-
zial zu schätzen und zu bewerten. 

Für die Bewertung der Nährstoffbe-
lastung aus der Nutztierhaltung werden 
als Vergleichswerte die DGVE-Orientie-
rungswerte gemäss Beschluss der kan-
tonalen Landwirtschaftsdirektoren-Konfe-
renz (1995) verwendet. Die Werte betra-
gen in der Talzone 2.5, in der Hügelzone 
2.1, in den Bergzonen (I bis IV) 1.8, 1.4, 
1.2 bzw. 1.1 DGVE/ha düngbare Fläche. 

Grundlage für die vorhandene Belastung 
mit Nutztieren bilden die Daten zu den 
GVE (Grossvieheinheiten). Von diesen 
Angaben werden die Tiere, die den 
Sommer auf der Alp verbringen, abgezo-
gen. Als Resultat der Berechnung erhält 
man die Anzahl Dünger-Grossviehein-
heiten (DGVE = Mass für die Menge 
Nährstoffe), die auf der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche in einer Region oder in 
einem Einzugsgebiet anfällt. 

Die spezifischen Belastungen (Tabelle 
6.2) mit Nutztieren liegen in den 6 Regio-
nen zwischen 1.0 und 1.5 DGVE/ha DF. 
Die Ausnutzungsgrade (Verhältnis 
DGVE/ha DF zum Orientierungswert) 
betragen in den Regionen des Mittel-
lands und des Juras 50-60%, in den Al-

pen und Voralpen rund 70% bzw. rund 
80% der Orientierungswerte. Eine zu 
hohe Nährstoffbelastung auf Grund des 
Tierbestandes ist somit in keiner Region 
vorhanden.  

Für die Bewertung der Belastung mit 
Nutztieren auf Stufe Einzelbetrieb wird 
von der Anzahl bzw. vom Anteil Betriebe 
mit Überschreitung der Orientierungswer-
te ausgegangen. In den Regionen des 
Mittellands und Juras liegen die Anteile 
mit Überschreitungen in der Grössenord-
nung von 10%, in den Voralpen und Al-
pen bei rund 25%.  

Bei dieser Bewertung ist aber gleichzeitig 
zu berücksichtigen, dass der Anteil der 
Betriebe, die den ökologischen Leis-
tungsnachweis (ÖLN) erfüllen und somit 
eine ausgeglichene Nährstoffbilanz auf-
weisen, deutlich höher ist. Der Anteil 
beträgt in den Regionen des Kantons 
Bern mehr als 97%; in den Regionen des 
Kantons Solothurn mehr als 92%. Der 
Anteil der Betriebe mit Überschreitungen 
in den Alpen und Voralpen dürfte deshalb 
mit der DGVE/ha DF-Bewertung eher 
überschätzt werden. 

6.2.2 Ergebnisse 
Über beide Kantone gesehen befindet 
sich der Ausnutzungsgrad in einem unkri-
tischen Bereich. Einzelbetriebe hingegen 
können zu hohe Tierbestände aufweisen. 
Der ökologische Leistungsnachweis wird 
über das ganze Gebiet von 98 % der 
Betriebe erbracht. 

 Alpen Voralpen MitL BE MitL SO Jura BE Jura SO 

Betriebe (Anzahl) 2’450 4’960 3’620 740 600 740 

ÖLN-Betriebe  99% 99% 97% 92% 98% 94% 

Betriebe mit GVE 2’430 4’910 3’240 640 590 700 

DGVE (Anzahl) 32’090 99’490 83’460 17’650 16’330 17’840 

DF (ha) 31’460 64’400 60’830 13’700 16’220 16’900 

Orientierungswert 1.4 1.9 2.5 2.5 1.7 2.0 

DGVE/ha DF 
(Ausnutzungsgrad)  

1.0 
(= 72%) 

1.5 
(= 82%) 

1.4 
(= 56%) 

1.3 
=( 52%) 

1.0 
(= 60%) 

1.1 
(= 54%) 

Betriebe mit  
Überschreitung  

580 
(= 24%) 

1’340 
(= 27%) 

400 
(= 12%) 

60 
(= 9%) 

60 
(= 10%) 

50 
(= 7%) 

 
Tabelle 6.2: 

DGVE/ha düngbare Fläche in 
den Regionen und Anzahl bzw. 
Anteil Betriebe mit Überschrei-

tungen 
 

ÖLN: Ökologischer  
 Leistungsnachweis  
GVE: Grossvieheinheit 
DGVE: Dünger-GVE 
DF: düngbare Fläche 
MitL: Region Mittelland 
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Die Ausnutzungsgrade in den 50 Gewäs-
sereinzugsgebieten liegen meistens un-
ter 80 %, in den 6 Regionen zwischen 52 
und 82 %. 

Ausnutzungs-
grad  
DGVE/ha DF 

<80% 80 - 
90% 

90 -
100% 

Anzahl EZG 45 4 1 

Handlungsbedarf kein kein gering 
 

Der Anteil Betriebe mit Überschreitung 
der DGVE/ha düngbare Fläche in den 50 
EZG liegt zwischen 0 und 40%. 

 
Anteil Betriebe 
mit Überschrei-
tung 

<15% 15 - 
30% 

>30% 

Anzahl EZG 26 17 7 

Handlungsbedarf kein mittel hoch 
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Abbildung 6.1:  
Ausnutzungsgrade (DGVE/ha 
düngbare Fläche) in den 50 EZG 
und Anteil Betriebe mit Über-
schreitungen 
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6.3 Lagerkapazitäten für 
Gülle 

6.3.1 Beurteilung der Lagerkapazitä-
ten 

Lagerkapazitäten sind eine wichtige 
Grundvoraussetzung, um die Hofdünger 
effizient und umweltschonend verwerten 
zu können. In den Kantonen gelten für 
die Lagerdauer der Gülle die folgenden 
Mindestwerte: 

§ Talzone:  4 Monate 
§ Hügelzone:  4.5 Monate  
§ Bergzone I:  5 Monate 
§ Bergzone II:  5.5 Monate 
§ Bergzonen III und IV:  6 Monate 

Güllenlagerkapazitäten müssen nicht nur 
ausreichend gross dimensioniert sein, 
sondern auch baulich einen einwandfrei-
en Zustand aufweisen.  

Für die Beurteilung und Bewertung der 
Situation werden nur die Lagerkapazitä-
ten für Gülle berücksichtigt. 

Der Mist muss in der Regel auf einem 
befestigten, dichten Platz mit Entwässe-
rung in eine Güllengrube gelagert wer-
den. Die Stapelkapazität beträgt überall 6 
Monate. Die Mistlagerung wird nicht in 
die Beurteilung einbezogen, da die Da-
tengrundlage ungenügend ist.  

6.3.2 Ergebnisse 
In den 6 Regionen sind die gesetzlichen 
Vorgaben in Bezug auf die notwendigen 
Lagerkapazitäten für Gülle erfüllt (Tabelle 
6.3). Sie betragen 110 bis 160% der vor-
geschriebenen Kapazitäten. Allerdings 
gibt es noch Einzelbetriebe, die weniger 
als 80% der notwendigen Lagerkapazität 

aufweisen. Der Anteil dieser Betriebe 
liegt je nach Region zwischen 5 und 
20%. 

Die Situation in den 50 EZG (Abbildung 
6.2) deckt sich mit derjenigen in den Re-
gionen. In den EZG, die sich vorwiegend 
im Mittelland oder in den Voralpen befin-
den, sind Lagerkapazitäten von 125% 
und mehr vorhanden. Der Anteil der Be-
triebe mit zu geringen Lagerkapazitäten 
beträgt in den meisten EZG weniger als 
10%. 

In den EZG der Alpen und des Juras 
liegen die Werte für die Lagerkapazitäten 
zwischen 100 und 125%. Die Anteile der 
Betriebe mit ungenügenden Kapazitäten 
sind höher und betragen 10 bis 25%.  

Auf Stufe Regionen und auf Stufe EZG 
besteht kein hoher Handlungsbedarf. 

Auf Stufe Einzelbetrieb hingegen gibt es 
Betriebe mit ungenügenden Lagerkapazi-
täten für Gülle. Es ist aber anzunehmen, 
dass sich die Situation in den nächsten 
Jahren klären wird: 

§ Betriebe mit Zukunft in der Landwirt-
schaft werden im Rahmen des nor-
malen Vollzugs (Bauvorhaben, Kon-
trolle) ausreichend erfasst und wer-
den gegebenenfalls ihre Lagerkapa-
zitäten anpassen müssen; 

§ Betriebe ohne Zukunft in der Land-
wirtschaft werden aufgegeben und 
brauchen in der Regel keine Gül-
lengrube mehr. Die Entsorgung des 
anfallenden häuslichen Abwassers 
ist zu überprüfen und neu zu regeln. 

 

 Alpen Voralpen MitL BE MitL SO Jura BE Jura SO 

Betriebe (Anzahl) 2’450 4’960 3’620 740 600 740 

m3 GüL vorhanden  374’800 1'875’400 1'283’200 248’000 200’300 272’400 

m3 GüL notwendig 338’200 1'392’500 828’400 151’300 182’800 207’300 

vorhandene GüL zu 
notwendiger GüL 

111% 135% 155% 164% 110% 131% 

Betriebe mit <80% 
GüL-Kapazitäten 

440 
(= 17%) 

420 
(= 8%) 

180 
(= 5%) 

70 
(= 10%) 

130 
(= 21%) 

90 
(= 13%) 

 

Tabelle 6.3: 
Lagerkapazitäten für Gülle und 
Anzahl bzw. Anteil der Betriebe 
mit Kapazitäten von weniger als 

80% 
 

GüL: Lagerkapazitäten  
 für Gülle 
MitL: Region Mittelland 
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Die Lagerkapazitäten sind in allen EZG 
genügend gross, sie liegen in einem 
Schwankungsbereich von 100 bis 175%. 
 

Güllen-Lager-
kapazitäten 

>120% 120 - 
80% 

<80% 

Anzahl EZG 39 11 0 

Handlungsbedarf kein gering hoch 
 

Der Anteil Betriebe mit weniger als 80% 
der Lagerkapazitäten betragen in den 
meistens EZG des Mittellandes und der 
Voralpen weniger als 10%, in den Alpen 
und Jura 10 bis 25%.  

Betriebe mit 
weniger 80% 

<10% 10 - 
25% 

>25% 

Anzahl EZG 27 22 1 

Handlungsbedarf kein mittel hoch 
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Abbildung 6.2: 
Lagerkapazitäten für Gülle in den 
50 EZG und Anteil der Betriebe 
mit weniger als 80% der erforder-
lichen Kapazitäten 
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6.4 Abschätzung des 
Stickstoff- und 
Phosphoreintrags  
in Gewässer  

6.4.1 Einträge von Stickstoff (N) und 
Phosphor (P) 

Abgeschätzt wird das Risiko für N- und 
P-Verluste aus den landwirtschaftlich 
genutzten Flächen.  Ergänzt mit der dif-
fusen, natürlichen Hintergrundlast ergibt 
sich ein geschätzter Eintrag von N und P 
in die Gewässer.  

Die wichtigsten Einträge aus der Land-
wirtschaft sind: 

§ N-Auswaschung unter Ackerland (= 
Ackerbau- und Kunstwiesenflächen):  
Die N-Auswaschung ist die dominie-
rende Verlustquelle für N und beträgt 
rund 90% der gesamten diffusen Ein-
träge. Rund die Hälfte der Verluste 
stammt aus dem Ackerland. 

§ P-Abschwemmung von Grünland (= 
intensiv genutzte Dauer- und Kunst-
wiesenflächen):  
Für die Gewässer sind besonders die 
Verluste von gelöstem Phosphor 
(P_gel) problematisch. Die Ab-
schwemmung von Dauerwiesen, 
Kunstwiesen und anderen landwirt-
schaftlich genutzten Flächen beträgt 
rund 50% der gesamten diffusen 
P_gel-Verluste. 

§ P-Verluste durch Erosion auf Ackerflä-
chen:  
Es handelt sich um an Bodenteilchen 
gebundenen, sogenanntem partikulä-
ren P, der  für die Gewässer weniger 
relevant ist und deshalb nicht behan-
delt wird.  

6.4.2 Auswaschung von Stickstoff 
(N) unter Ackerland 

Die Auswaschung unter Wald beträgt in 
der Regel weniger als 10 kg N/ha*Jahr 
und unter Dauergrünland rund 15 kg 
N/ha*Jahr. Unter Ackerland können je 
nach Kultur, Zwischenfrüchte, Bodenei-
genschaften, Bodenbearbeitung, Witte-
rungsverlauf, Produktionsintensität etc. 20 
bis 150 kg N/ha*Jahr ausgewaschen 
werden. Die N-Verluste pro Einzugsge-
biet werden berechnet als: 

§ N-Verluste [kg/ha EZG*Jahr]  
= 8 kg + Ackerland in % * 50 kg  

Die flächenspezifischen Verluste in ei-
nem EZG (kg N/ha EZG*Jahr) sind somit 
in erster Linie vom Anteil des Ackerlan-
des abhängig: je grösser der Anteil des 
Ackerlandes ist, umso grösser sind die 

flächenspezifischen diffusen Verluste in 
einem EZG. Die Abschätzung des Ver-
lustrisikos durch N-Auswaschung erfolgt 
deshalb auf Grund des Anteils der Acker- 
und Kunstwiesenflächen im EZG.  

6.4.3 Abschwemmung von gelöstem 
Phosphor (P_gel) auf Dauer- 
und Kunstwiesen 

Das Verlustrisiko für die Abschwemmung 
von P_gel ist besonders hoch bei Flä-
chen mit intensiv genutzten Dauerwiesen 
und Kunstwiesen. Auf diesen Flächen 
werden mehrmals pro Jahr Hofdünger 
ausgebracht. Die Verluste bzw. das Ver-
lustrisiko ist besonders abhängig von den 
Bodeneigenschaften, der Hangneigung, 
dem Witterungsverlauf und den Nie-
derschlägen, der Produktionsintensität 
u.a.m. Die P-Verluste pro Einzugsgebiet 
werden berechnet als: 

§ P_gel-Verluste [g/ha EZG*Jahr]  
= 130 g + Grünland in % * 650 g 

Die flächenspezifischen Verluste in ei-
nem EZG (g P_gel/ha EZG*Jahr) sind 
somit in erster Linie vom Anteil der Grün-
landfläche abhängig: je grösser der Anteil 
dieser Flächen ist, umso grösser sind die 
flächenspezifischen diffusen Verluste in 
einem EZG. Die Abschätzung des Ver-
lustrisikos durch P_gel-Abschwemmung 
erfolgt deshalb auf Grund des Anteils 
Grünland im EZG. 

6.4.4 Ergebnisse 
Grosse N-Verluste treten vor allem in 
Acker- und Gemüsebaugebieten auf. In 
den gleichen Regionen werden auch die 
höchsten Nitratkonzentrationen im 
Grundwasser gemessen (Vgl. Abb. 6.3 
und Abb. 2.10). 

Hohe P-Verluste sind in Einzugsgebieten 
mit hohem Grünlandanteil zu finden. In 
solchen Gebieten können in kleinen 
Fliessgewässern immer noch zu hohe 
Phosphorkonzentrationen auftreten (Vgl. 
Kapitel 2.2). 
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N-Verlustrisiko: Der Anteil Ackerland 
schwankt in einem Bereich von 0 bis 
50%. Alle Gebiete mit einem Anteil von 
mehr als 30% Ackerland im EZG weisen 
ein erhöhtes Verlustrisiko von mehr als 
20 kg N/ha EZG*Jahr auf.  
N-Verlustrisiko 
kg/ha Jahr 

<10 10 - 
20 

>20 

Anzahl EZG 14 15 21 

Handlungsbedarf kein mittel hoch 

 

P_gel.-Verlustrisiko: Der Anteil Grünland 
schwankt in einem Bereich von 2 bis 
40%. Alle Gebiete mit einem Anteil von 
mehr als 25% Grünland im EZG weisen 
ein erhöhtes Verlustrisiko von mehr als 
300 g P_gel/ha EZG*Jahr auf.  
P_gel-Verlust-
risiko g/ha*Jahr 

<150 150 - 
300 

>300 

Anzahl EZG 3 38 9 

Handlungsbedarf kein mittel hoch 

 

Abbildung 6.3:  
Abschätzung des Verlustrisikos 
für N und P in den 50 EZG 
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6.5 Fazit 
Die Anstrengungen der letzten 10 bis 15 
Jahre haben sich gelohnt. Wurden im 
VOKOS 1997 noch die zu geringen La-
gerkapazitäten für Gülle und Mist als eine 
der Ursachen für die Nährstoffbelastung 
aus der Landwirtschaft angesehen, so 
kann diese Lagerkapazität heute als aus-
reichend angesehen werden. Auch die 
„ausgeglichene Nährstoffbilanz auf jedem 
Betrieb“ kann heute auf 98 % der Betrie-
be ausgewiesen werden. 

Was grossflächig stimmt, kann für Ein-
zelbetriebe noch nicht in jedem Fall zu-
treffen. Je nach Region werden in den 
nächsten Jahren 5 bis 20% der Betriebe 
(insgesamt 1'330) ihre Güllelagerkapazi-
tät vergrössern müssen. Diese Aufgabe 
kann mit dem „normalen“ Vollzug gelöst 
werden, werden doch jährlich rund 500 
Gewässerschutzbewilligungen für Land-
wirtschaftsbetriebe erstellt. 

Wie aus den Massnahmen und Empfeh-
lungen der Forschungsanstalten (GRU-
DAF 2009) hervorgeht, ist der umwelt-
schonende Umgang mit Nährstoffen nicht 
nur eine Frage der statischen Betrach-
tungsweise. Vielmehr spielen bei der 
Pflanzenernährung und bei der Beurtei-
lung von möglichen Nährstoffverlusten 
komplexe, dynamische Aspekte die zent-
rale Rolle. In der heutigen Situation ist 
deshalb davon auszugehen, dass der 
Landwirt der entscheidende Faktor ist, 
um die Nährstoffverluste aus der Land-
wirtschaft möglichst gering zu halten und 
zu vermeiden. Dies erfordert ein grosses 
und breites Wissen über Dünger, deren 
Anwendung und mögliche Auswirkungen 
auf die Umwelt. Von daher ist die land-
wirtschaftliche Ausbildung das wichtigste 
Element der umweltschonenden Dün-
gung. Zusätzliche Faktoren wie die dau-
ernde Weiterbildung, die Förderung des 
eigenverantwortlichen Umgangs und die 
Motivation zum sorgfältigen Umgang mit 
Düngern spielen ebenfalls eine wichtige 
Rolle. Sinngemäss gilt dies auch für den 
Umgang mit allen übrigen Stoffen wie 
z.B. Pflanzenschutzmittel, die in der 
Landwirtschaft eingesetzt werden. 
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Zusammenfassung 
Die Jahreskosten der Abwasserent-
sorgung sind in den letzten Jahren trotz 
noch laufender Ausbauvorhaben kon-
stant geblieben und liegen im Kanton 
Bern bei 230 Mio., im Kanton Solothurn 
bei 70 Mio. Franken.  

Die Kostendeckung durch Gebühren ist 
weitgehend gewährleistet. Sie liegt im 
Kanton Bern bei 98%, im Kanton Solo-
thurn bei 86%. 

Nach wie vor sind grosse Kläranlagen in 
den spezifischen Kosten pro Kostenträ-
ger günstiger. Gleichzeitig erbringen sie 
eine bessere Leistung. 

Erhöht haben sich die spezifischen Kos-
ten pro Einwohnerwert (EW). Grosse 
Veränderungen in einzelnen Grossbetrie-
ben haben den Ausschlag gegeben. Bei 
künftigen Planungen ist solchen Betrie-
ben vermehrt Rechnung zu tragen. 

Die Gebührenstruktur hat sich in den 
letzten Jahren verbessert. Das Splitting 
in Grund- und Mengengebühr hat zuge-
nommen. Unbefriedigend sind die eher 
zu tiefen Grundgebühren und vor allem 
zu tiefe Gebührenkomponenten für die 
Berücksichtigung des Regenwassers. 
Hier sind Verbesserungen noch möglich. 

Für die Zukunft kann in beiden Kantonen 
mit stabilen Kosten und Gebühren ge-
rechnet werden, so lange keine neuen 
gesetzlichen Anforderungen kosteninten-
sive Massnahmen auslösen. Bei künfti-
gen Anforderungen an die Elimination 
von Mikroverunreinigungen in Kläranla-
gen könnten allerdings die Kosten, und in 
der Folge auch die Gebühren, um 5 – 
10% steigen. 

 

7.1 Einleitung 
7.1.1 Zweck des Kapitels 
Die Abwasserentsorgung ist eine öffentli-
che Aufgabe. Bevölkerung, Politik und 
Wirtschaft haben Anrecht auf eine trans-
parente Information über deren Kosten. 
Behörden und Betreibern  dienen diese 
Informationen zur Orientierung und regen 
den Wettbewerb unter Monopolbetrieben 
an. Die Darstellung der wichtigsten Ein-
flüsse auf die Kosten zeigen Optimie-
rungspotenziale auf und helfen bei der 
Planung von künftigen Massnahmen.  

Die Untersuchung der heutigen Gebüh-
renpraxis liefert Informationen über die 
Umsetzung des Verursacherprinzips und 
über die Kostendeckung. Gefragt sind 
ausserdem Aussagen über die künftige 
Kosten- und Gebührenentwicklung. 

7.1.2 Grundlagen und Abgrenzungen 
Die Erhebung und Darstellung der Kos-
tenkennzahlen stützt sich weitgehend auf 
die Vorgaben von VSA/FES [7.1] und 
[7.2]. 

 

7 Kosten und Finanzierung

Abbildung 7.1: 
Berichte von VSA und FES: 
„Definition und Standardisierung 
von Kennzahlen für die Abwas-
serentsorgung“ sowie 
„Kosten der Abwasserentsor-
gung“ 
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Grössenklasse Belastung in EW 
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Als Grundlage für dieses Kapitel sind in 
beiden Kantonen detaillierte Berichte 
erstellt worden: [7.3], [7.4], [7.5].  

Im Folgenden werden die Kosten für die 
28 Solothurner und 66 Berner Anlagen 
mit einer Belastung von mehr als 100 EW 
und deren Einzugsgebiete dargestellt. 
Die Kosten für ausserkantonale Gemein-
den mit Anschluss an ARA in den Kanto-
nen Bern und Solothurn werden ge-
schätzt und aufgerechnet. Die Kosten der 
privaten Anlagen und der Gemeinden, 
die ihr Abwasser ausserhalb der beiden 
Kanton reinigen, werden nicht dargestellt.  

7.2 Kosten der Abwas-
serentsorgung 

7.2.1 Übersicht 
Die Gesamtkosten betragen für die ARA 
und die zugehörigen Kanalnetze: 

230 Mio. Franken für 66 ARA inkl. 
5'650 km Kanalnetz im Kanton Bern, 

70 Mio. Franken für 28 ARA inkl. 
2'000 km Kanalnetz im Kanton Solo-
thurn. 

Die Gesamtkosten setzen sich zusam-
men aus (vgl. Abbildung 7.3): 

 Kapitalkosten: Summe aus Abschrei-
bungen und Zinsen. Die Abschrei-
bungen werden aus den Wiederbe-
schaffungswerten und den Nut-
zungsdauern ermittelt. 

 Betriebskosten: Summe aus Perso-
nal- und Sachkosten. Darin inbegrif-
fen sind auch die Verwaltungskosten. 

 Abwasserabgabe in die beiden kan-
tonalen Abwasserfonds. 

Die Kosten werden für die Abwasserab-
leitung (Kanalisation und Regenwasser-
behandlung) und Abwasserreinigung 
(ARA) getrennt angegeben. Die Summe 
aller Kosten wird als Gesamtkosten be-
zeichnet. 

7.2.2 Kostenzusammensetzung 
Den grössten Kostenanteil bilden die 
Kapitalkosten. Da die Anlagen zum 
grössten Teil abgeschrieben, und die 
Abwasserrechnungen schuldenfrei sind, 
geht dieser Anteil auf die Werterhal-
tungskosten zurück: rund 40% für das 
Kanalnetz, 18% für die Abwasserreini-
gungsanlagen. Damit sind fast 60% der 
Gesamtkosten eigentliche Infrastruktur-
kosten.  

Die Betriebskosten für Kanalnetz und 
ARA sowie für die Verwaltung machen 

Tabelle 7.1: Aufteilung der ARA 
in Grössenklassen. In den fol-

genden Grafiken werden die 
Grössenklassen mit 1 – 4 be-

zeichnet. 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7.2:  
Verteilung der 94 ARA beider 

Kantone auf die vier Grössen-
klassen. Pro Grössenklasse sind 

dargestellt: Summe der ange-
schlossenen Einwohner (E), 

Summe der Belastung in EW und 
Summe der ARA-Ausbaugrössen 

in EWdim. X-Achse (unten): An-
gabe Anzahl ARA pro Grössen-

klasse. 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7.3: 
Aufteilung der Gesamtkosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7.4: 
Verteilung der Gesamtkosten der 
Abwasserentsorgung auf die vier 

Grössenklassen 
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zusammen 36% der Kosten aus. Da 
auch die Betriebskosten zu einem über-
wiegenden Anteil von der zu betreiben-
den Infrastruktur abhängig sind, ist damit 
zu rechnen, dass die erstellte und weit-
gehend zu erhaltende Infrastruktur für 
über 80% der Kosten verantwortlich ist. 

Der Infrastruktur und deren Erhaltung 
kommt damit für die heutigen und künfti-
gen Kosten und Leistungen eine zentrale 
Rolle zu. Diesem Umstand ist bei der 
Kostendeckung Rechnung zu tragen. In 
beiden Kantonen ist dafür eine Spezialfi-
nanzierung Werterhalt eingerichtet wor-
den. 

7.2.3 Werterhaltung  
Die Abwasserentsorgung ist auf eine 
lange Lebensdauer der Anlagen ausge-
legt. Als Nutzungsdauern der Anlagen 
werden in beiden Kantonen bisher fol-
gende Werte angewendet: 

Anlagen Nutzungs-
dauer 

Kanalisationen 80 Jahre 
Abwasserreinigungsanlagen 33 Jahre 
Spezialbauwerke (Regen-
becken, Pumpwerke) 50 Jahre 

Spätestens nach Ablauf dieser Dauer ist 
mit grösseren Investitionen oder mit dem 
vollständigen Ersatz dieser Anlagen zu 
rechnen. Um die Finanzierung von Er-
satz- und Sanierungsmassnahmen si-
cherstellen zu können, bestehen in den 
Kantonen folgende Regelungen: 

Es ist eine Spezialfinanzierung 
Werterhalt zu führen. Die minimalen 
Einlagen berechnen sich aus dem 

Wiederbeschaffungswert der Anlagen 
dividiert durch die Nutzungsdauer. Min-
destens 60% dieser so ermittelten Wert-
erhaltungskosten sind in die Spezialfi-
nanzierung Werterhalt einzulegen. Die 
Einlagen sind in erster Linie für die Ab-
schreibung von bestehendem Verwal-
tungsvermögen einzusetzen (Berner 
Modell). 

Noch bestehendes Verwaltungsver-
mögen ist degressiv mit mindestens 
8% des Buchwertes abzuschreiben. 

Werden die Abschreibungen kleiner als 
25% der Werterhaltungskosten, so sind 
zusätzlich Einlagen vorzunehmen. Das 
Minimum der Abschreibung bzw. Einlage 
bemisst sich auf 25% der Werterhal-
tungskosten (Solothurner Modell). 

Beide Modelle sollen nach dem Wegfall 
von Subventionen die Finanzierung des 
künftigen Aufwands für den Werterhalt 

sichern. Die Einlage in die SF Werterhalt 
ist als Aufwand in der laufenden Rech-
nung zu verbuchen und über Gebühren 
zu finanzieren.  

Das Solothurner Modell wird in den 
kommenden Jahren an die Vorgaben von 
HRM 2 anzupassen sein. 

7.2.4 Einfluss der Infrastruktur auf 
die Kosten 

Die Gesamtkosten sind in Einzugsgebie-
ten mit grossen Abwasserreinigungsan-
lagen deutlich günstiger. Dabei kommen 
die Unterschiede vor allem in den Be-
triebs- und Werterhaltungskosten der 
ARA zum tragen, wie Abbildung 7.5 
zeigt. 
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Beim Kanalnetz sind die Kosten fast un-
abhängig von der Grösse des Einzugs-
gebietes. Hier gleichen sich die hohen 
spezifischen Kosten pro Meter Kanallän-
ge - bedingt durch grössere Kanaldurch-
messer in grossen Einzugsgebieten - mit 
der höhere Anschlussdichte in EW pro 
Kilometer Kanallänge aus. 

Abbildung 7.5:  
Spezifische Kosten nach Grös-
senklasse der ARA bezogen auf 
die Belastung in EW (= Mass für 
die Belastung der ARA bzw. 
Mass für die Zahl der Kostenträ-
ger); 
 
Oben: Gesamtkosten der Ab-
wasserentsorgung; 
 
Mitte: Kosten der Abwasserreini-
gung (Summe Betriebs- plus 
Kapitalkosten); 
 
Unten: Kosten der Abwasserab-
leitung (Summe Betriebs- plus 
Kapitalkosten). 
 
Zur Darstellung: 
Die blaue Säule stellt das ge-
wichtete Mittel über die Grössen-
klasse dar (Summe aller Kosten 
dividiert Summe der EW); 
die weiteren Marker stellen von 
unten nach oben dar: 
- 10%-Percentil; 
- 25%-Percentil; 
- Median (50%-Percentil); 
- 75%-Percentil; 
- 90%-Percentil. 
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Zusammenfassend ergeben sich folgen-
de Aussagen: 

 Einzugsgebiete mit grossen ARA 
weisen tendenziell die günstigeren 
Kosten aus. 

 Grosse Kanalisationen weisen nicht 
erhöhte spezifische Kosten aus, 
wenn sie über eine grosse Zahl von 
angeschlossenen Nutzern verfügen. 

 Regionale Zusammenschlüsse zu 
grösseren ARA können sich deshalb 
langfristig als günstig erweisen. Al-
lerdings dürfen Verbindungskanäle 
nicht zu lang werden. Dafür ist für je-
den Einzelfall eine genauere Prüfung 
der Wirtschaftlichkeit aber auch des 
Nutzens aus Sicht des Gewässer-
schutzes erforderlich. Eine standar-
disierte Berechnung für die Kosten-
/Nutzenvergleiche ist dabei anzu-
streben. 

7.2.5 Kostendeckung 
Die Kosten der Abwasserentsorgung 
werden durch wiederkehrende und ein-

malige Anschlussgebühren gedeckt. Die 
Gebühreneinnahmen und die resultie-
rende Kostendeckung präsentieren sich 
aktuell wie folgt: 

Angaben in Mio. Fr. 
/ Jahr (gerundet) 

  

Wiederkehrende 
Gebühren 

50 190

Einmalige An-
schlussgebühren 

10 35

Gebühren total 60 225

Kosten 70 230

Kostendeckung 86% 98%

In beiden Kantonen tragen die wieder-
kehrenden Gebühren mit über 80% zur 
Kostendeckung bei. Die Kostendeckung 
liegt im Kanton Bern nahe bei 100%, im 
Kanton Solothurn liegt sie mit 86% tiefer. 
Die Differenz ist mit den unterschiedli-
chen Vorgaben für die Werterhaltungsfi-
nanzierung zu erklären (Vgl. 7.2.3). Der 
gute Kostendeckungsgrad in beiden Kan-
tonen zeigt, dass die Vorgaben zur Wert-
erhaltung offenbar mehrheitlich umge-
setzt werden. 

7.2.6 Spezifische Kosten und Ge-
bühren 

Als Vergleichsgrösse eignen sich für 
viele Fragen spezifische Kosten pro Kos-
tenträger bzw. Nutzer der Anlagen. Als 
Bezugsgrösse wird in nationalen [7.1 und 
7.2] und internationalen Kennzahlenpro-
jekten in der Regel der Einwohnerwert 
(EW) verwendet. Er wird aus der Belas-
tung der ARA ermittelt. 

 
 

  

EW 333’000 1'276’000

Kosten in Fr. / 
EW 

209 180 

Gebühren in 
Fr. / EW 

180 176 

 

Abbildung 7.6: 
Oben: Spezifische Jahreskosten 

der Kanalisation pro Meter Ka-
nallänge; 

Unten: „Anschlussdichte“ in EW 
pro km Kanallänge. 

 
Zur Darstellung: 

Die blaue Säule stellt das ge-
wichtete Mittel über die Grössen-
klasse dar (Summe aller Kosten 

dividiert Summe der EW); 
die weiteren Marker stellen von 

unten nach oben dar: 
- 10%-Percentil; 
- 25%-Percentil; 

- Median (50%-Percentil); 
- 75%-Percentil; 
- 90%-Percentil. 
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Abbildung 7.7: 
Spezifische Kosten in den 94 
ARA-Einzugsgebieten der Kan-
tone Bern und Solothurn aufge-
schlüsselt nach: 
Kapitalkosten Kanalisation und 
ARA; 
Betriebskosten Kanalisation und 
ARA; 
Abwasserabgabe. 
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In beiden Kantonen sind seit 2003 die 
Kosten stabil geblieben [7.6 und 7.7]. 
Hingegen haben sich die spezifischen 
Kosten verändert: 

Im Kanton Bern hat die Belastung in 
EW deutlich ab- und damit die spezi-
fischen Kosten zugenommen. Ver-

antwortlich waren Massnahmen in gros-
sen Industriebetrieben. Vor allem in den 
Einzugsgebieten der ARA Bern, Lyss und 
Worblental sind die Belastungen zurück-
gegangen. Gleichzeitig sind durch Aus-
bauten die Leistungen gesteigert worden. 
Dabei sind die Gesamtkosten aber nur 
unbedeutend gestiegen, hingegen haben 
die spezifischen Kosten pro EW zuge-
nommen. Alle drei Anlagen liegen aber 
weiterhin in einem vergleichsweise güns-
tigen Kostenbereich (Abbildung 7.7). 

Im Kanton Solothurn sind die Kosten 
seit 2003 ebenfalls konstant geblie-
ben. Die Belastung der Anlagen hat 

leicht zugenommen, so dass die spezifi-
schen Kosten von 237 auf 210 Fr. pro 
EW und Jahr zurückgegangen sind. 

Der Einfluss von Grosseinleitern spielt in 
beiden Kantonen eine grosse Rolle für 
die Auslegung, die Leistung und die Kos-
ten der Anlagen. Um Fehlinvestitionen, 
hohe Folgekosten und natürlich auch 
Probleme mit der Leistung der Anlagen 
vermeiden zu können, sind bei Planun-
gen die Grosseinleiter einzubeziehen. 

7.2.7 Kostenentwicklung 
Die Kosten haben sich in den letzten 15 
Jahren nur wenig verändert (Abbildung 
7.8). 
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Die Angaben zu den Betriebskosten der 
Kanalisation für die Jahre 1992 und 2001 
beruhen auf Schätzungen, die sich als 
wesentlich zu tief herausgestellt haben. 

Für 2003 und 2007 liegen effektive Kos-
ten vor. Gleichzeitig ist in vielen ARA die 
Leistung deutlich gesteigert worden (Vgl. 
Kapitel 5). 

Im Kanton Solothurn liegen Kostenzahlen 
für die Jahre 2003 und 2006 vor. Die 
Kosten sind hier bei 70 Mio. Franken pro 
Jahr stabil geblieben, obwohl auch im 
Kanton Solothurn in dieser Zeit ARA 
ausgebaut worden sind. 

7.3 Gebühren für die Ab-
wasserentsorgung 

Die Kosten der Abwasserentsorgung sind 
nach dem Verursacherprinzip vollständig 
durch Gebühren zu decken. In der Auf-
bauphase haben neben den Subventio-
nen von Bund und Kanton vor allem ein-
malige Anschlussgebühren zur Finanzie-
rung beigetragen. Der Aufbau ist heute 
abgeschlossen. Anschlussgebühren sind 
in neuen Wohn- und Industriegebieten 
noch möglich. Die Finanzierung erfolgt 
heute deshalb zum grössten Teil über 
wiederkehrende Grund- und Verbrauchs-
gebühren. 

Neue Finanzierungsvorschriften für die 
Werterhaltung Ende der neunziger Jahre 
haben in den letzten 15 Jahren Anpas-
sungen der Gebührenreglemente erfor-
derlich gemacht. In dieser Zeit sind die 
Gebühren deutlich gestiegen.  

Im Kanton Bern sind die Gebühren 
von 1991 mit 110 Mio. Franken auf 
170 Mio. 1997, 195 Mio. 2002 und 

225 Mio. 2007 auf rund das Doppelte 
angewachsen. Die volle Kostendeckung 
ist damit praktisch erreicht. 

Mit den neuen Reglementen konnten die 
Gebühren den Erfordernissen des Verur-
sacherprinzips angenähert werden. Unter 
7.2.2 wurde festgestellt, dass ein grosser 
Teil der Kosten als Infrastrukturkosten zu 
werten sind. Die Gebührengestaltung 
muss dieser Tatsache Rechnung tragen. 
Kosten fallen in der Abwasserentsorgung 
vor allem durch die Bereitstellung der 
Infrastruktur an, unabhängig vom effekti-
ven Abwasseranfall und unabhängig 
davon, ob eine Liegenschaft dauernd 
oder nur temporär (z.B. als Ferienhaus) 
genützt wird. Grundgebühren sollen des-
halb einen wesentlichen Teil der gesam-
ten Gebühreneinnahmen ausmachen. 
Abhängig davon, ob über die öffentlichen 

Abbildung 7.8: 
Kostenentwicklung im Kanton 

Bern: 
Daten 1992 aus VOKOS 1997; 
Daten 2001 aus VOKOS 2004; 

Daten 2003 aus [7.7] 
Daten 2007 aus [7.5] 
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Anlagen nur Schmutzabwasser oder 
auch Regenabwasser abgeleitet wird, 
soll diese Grundgebühr tiefer oder höher 
ausfallen. Abwassergebühren setzen 
sich also idealerweise zusammen aus 
(Splitting-Modell) 

 einer Grundgebühr für Schmutzab-
wasser, 

 einer Grundgebühr für Regenabwas-
ser und 

 einer Verbrauchsgebühr gestützt auf 
den effektiven Wasserverbrauch. 

Dabei soll die Grundgebühr nach den 
Musterreglementen im Kanton Bern 50 - 
60% und im Kanton Solothurn 30 - 50% 
der Gesamteinnahmen ausmachen, ins-
besondere dann, wenn auch das Regen-
abwasser von befestigten Flächen abge-
leitet wird. 

7.3.1 Aktuelle Gebührengestaltung 
Im Kanton Bern hat die Verbreitung des 

Splitting-Modells stark zugenommen. 
Es wird in 91% der Gemeinden an-
gewendet und gilt für 86% der Ein-

wohner. Allerdings werden immer noch 
rund ¾ der wiederkehrenden Gebühr 
durch die Verbrauchsgebühr gedeckt. 
Die Regenabwassergebühr trägt mit le-
diglich 5% zur Kostendeckung bei. 

 
Im Kanton Solothurn ist das Split-
ting-Modell noch weniger verbreitet. 
Es gilt in 74% der Gemeinden und 

für 52% der Einwohner. Die Anteile der 
drei Gebührenarten liegen in einer ähnli-
chen Grössenordnung wie im Kanton 
Bern. 

In beiden Kantonen gibt es grosse Ge-
meinden mit mehr als 10'000 Einwoh-
nern, die für das Abwasser eine reine 
Mengengebühr auf dem Trinkwasser-
verbrauch in Rechnung stellen. Es sind 
dies: 

 Biel, Steffisburg und Worb im Kanton 
Bern und 

 Grenchen, Olten und Solothurn im 
Kanton Solothurn. 

Angesichts der Tatsache, dass ein be-
achtlicher Teil der Kosten für die Abwas-
serableitung durch Regenabwasser ver-
ursacht wird, sind solche Gebührentarife 
ungeeignet. Mit höheren Gebührenantei-
len für Regenabwasser kann zudem der 
Anreiz zur Regenabwasserversickerung 
gesteigert werden. 

7.3.2 Gebühren in Musterhaushalten 
Um die finanziellen Auswirkungen der 
Abwassergebühren auf die Bevölkerung 
sichtbar zu machen, sind die Abwasser-
reglemente auf die Musterhaushalte ge-
mäss der Definition des Preisüberwa-
chers angewendet worden. Im Kanton 
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Abbildung 7.9:  
Gebührenaufbau in den Kanto-
nen Bern und Solothurn; im 
Kanton Bern mit der Entwicklung 
seit 1991 gestützt auf Auswer-
tung der Gebührenreglemente 
der Gemeinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 7.10: 
Gebührensplitting auf Grund- und 
Verbrauchsgebühr nach Anwen-
dung der Gebührenreglemente 
auf Musterhaushalte nach Preis-
überwacher und Aufteilung der 
Grundgebühr auf Schmutz- und 
Regenabwasseranteil. 
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Bern sind Reglemente aus 189, im Kan-
ton Solothurn für alle 125 Gemeinden 
ausgewertet worden (Abbildung 7.11). 

Die mittlere gewichtete Gebühr über alle 
Gemeinden liegt im Kanton Bern bei 159 
Franken pro Einwohner und Jahr, im 
Kanton Solothurn bei 139.  

Bei aktuellen Kosten von 180 Fran-
ken pro EW und Jahr, bzw. Gebüh-
reneinnahmen von 176 Franken pro 

EW und Jahr, liegen die Gebühren pro 
Person im Musterhaushalt in einem ver-
nünftigen Rahmen.  

Die ausgewiesenen Kosten und 
Gebühreneinnahmen liegen mit 210 
bzw 180 Franken pro EW höher als 

im Kanton Bern, gleichzeitig sind die 
Gebühren pro Person im Musterhaushalt 
mit 139 Franken deutlich tiefer. 

Die Auswertung nach Musterhaushalts-
typen und Gemeindegrösse zeigt, wie 
aus der Kostenauswertung zu erwarten, 
tiefere Gebühren in grossen Gemeinden. 
Bei den Gebühren weist der 1-Personen-
Haushalt in der Regel höhere Gebühren 
auf, als der Mehrpersonenhaushalt. Der 
gesamte Gebührenbereich liegt zwischen 
100 und 400 Franken pro Einwohner und 
Jahr. Diese Spanne entspricht sehr ge-
nau der Kostenspanne (Vgl. Abbildung 
7.7). 

7.4 Abwasserfonds 
Im Kanton Solothurn läuft die Ab-
wasserabgabe Ende 2009 aus. Die 
verbleibenden Fondsmittel werden 

gestützt auf die gültigen Rechtsgrundla-
gen eingesetzt. 

Im Kanton Bern ist der Abwasser-
fonds nicht befristet. Der Mittelein-
satz wird gestützt auf die gültigen 

Rechtsgrundlagen nach Prioritäten ge-
mäss Sachplan Siedlungsentwässerung 
weitergeführt. Die grossen Ausbauvorha-
ben der Abwasserreinigung sind weitge-
hend abgeschlossen. Beiträge an Ab-
wasserleitungen werden nur noch bei 
regionalen Zusammenschlüssen ge-
währt. Die zugesicherten und geplanten 
Vorhaben – dazu gehören Massnahmen 
zur Fremdwasserreduktion und die gene-
relle Entwässerungsplanung GEP - be-
anspruchen die Fondsmittel bis Ende 
2014. Im Hinblick auf kommende Aufga-
ben wie regionale Massnahmen zur 
Neuorganisation und gemeinsame Lö-
sungen für Wasserbau und Regenwas-
serableitung aus dem Siedlungsraum 
sind die bestehenden Rechtsgrundlagen 
anzupassen  
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Abbildung 7.11: 
Jährlich wiederkehrende Gebühr 
pro Einwohner in den drei Mus-

terhaushalten: 
Oben: Kanton Bern, 

Unten: Kanton Solothurn, 
Links: in Gemeinden mit mehr als 

2'000 Einwohnern, 
Rechts: in Gemeinden mit weni-

ger als 2'000 Einwohnern. 
 

1-P-HH: Einpersonenhaushalt in 
einer 2-Zimmerwohnung; 

3-P-HH: Dreipersonenhaushalt in 
einer 4-Zimmerwohnung; 

EFH: Vierpersonenhaushalt in 
einem Einfamilienhaus. 

 
Zur Darstellung: 

Die blaue Säule stellt das ge-
wichtete Mittel über die Grössen-
klasse dar (Summe aller Kosten 

dividiert Summe der EW); 
die weiteren Marker stellen von 

unten nach oben dar: 
- 10%-Percentil; 
- 25%-Percentil; 

- Median (50%-Percentil); 
- 75%-Percentil; 
- 90%-Percentil. 
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7.5 Fazit 
 Die Gesamtkosten der Abwasserent-

sorgung sind in den letzten Jahren 
konstant geblieben, dies trotz reali-
sierter Ausbauten in grossen Kläran-
lagen.  

 Verändert haben sich die spezifi-
schen Kosten pro Kostenträger (EW). 
Ausschlaggebend sind Einleiter aus 
Industrie und Gewerbe. Kurzfristige 
Veränderungen ihrer Abwasserfrach-
ten (Betriebsschliessungen, Abwas-
servorbehandlung, Produktionsstei-
gerungen) führen zu Veränderungen 
der Abwasserfracht in den Kläranla-
gen und in der Regel auch zu Ände-
rungen in den Kostenteilern. Der 
Wegfall grosser Belastungen bzw. 
grosser Betriebe hat eine geringere 
Auslastung der öffentlichen Abwas-
serentsorgung zur Folge und damit 
höhere spezifische Kosten für die 
verbleibenden Kostenträger.  

 Die Kostendeckung hat mit 98% im 
Kanton Bern und 86% im Kanton So-
lothurn hohe Werte erreicht. Die ge-
setzlichen Anforderungen werden 
weitgehend erfüllt.  

 Bei den wiederkehrenden Abwasser-
gebühren nimmt das Splitting-Modell 
weiter zu. Allerdings werden in eini-
gen grossen Gemeinden weiterhin 
nur Verbrauchsgebühren über den 
Trinkwasserverbrauch in Rechnung 
gestellt. Angesichts der Tatsache, 
dass die Ableitung von Regenab-
wasser von befestigten Flächen ge-
rade in grossen Gemeinden Kosten 
verursacht, ist diese Gebührenerhe-
bung nicht verursachergerecht und 
damit anpassungsbedürftig. 

 Die Grundgebühren sind in weiten 
Teilen beider Kantone noch zu tief. 
Insbesondere der Gebührenanteil 
des Regenabwassers ist noch zu er-
höhen. Damit soll einerseits die Ver-
sickerung von Regenabwasser ge-
fördert werden, andererseits die Kos-
ten für die Regenwasserableitung 
gedeckt werden. 

 Die Gebühren liegen in den Muster-
haushalten zwischen 100 und 400 
Franken pro Einwohner und Jahr. 
Diese Spanne deckt sich genau mit 
der Kostenspanne. Die Kostenab-
wälzung auf Einwohner und übrige 
Abwassereinleiter aus Industrie und 
Gewerbe scheint im Allgemeinen gut 
zu funktionieren. 

Die Abwasserentsorgung beider Kantone 
basiert heute auf einer soliden Finanzie-
rung. Die Massnahmen der letzten Jahre 
haben sich bewährt. Grosse Änderungen 
sind höchstens vereinzelt in wenigen 
Gemeinden oder öffentlich rechtlichen 
Organisation noch nötig.  
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Zusammenfassung 
Die Umsetzung der Massnahmen der 
Siedlungsentwässerung ist im wesentli-
chen Aufgabe der Gemeinden. Dies ver-
langt Fachwissen, welches insbesondere 
in kleinen Gemeinden oft nicht vorhan-
den ist. Aufgrund einer Situationsanalyse 
werden im vorliegenden Kapitel organi-
satorische Verbesserungen vorgeschla-
gen. Die Hauptstossrichtung ist die Re-
gionalisierung und Professionalisierung 
der Siedlungsentwässerung. 

Aus kantonaler Sicht würden Organisati-
onen über ganze ARA-Einzugsgebiete 
einen guten Lösungsansatz darstellen. 
Diese Organisationen wären im Besitze 
aller öffentlichen Anlagen der Siedlungs-
entwässerung und würden sämtliche 
damit verbundenen Aufgaben durch aus-
gewiesene Fachleute ausführen. Dieser 
Lösungsansatz kann auch mit grösseren 
Gemeindefusionen erreicht werden. 

Verschiedene Zwischenschritte oder Teil-
lösungen sind auch denkbar, zum Bei-
spiel: 

§ Organisatorische Verbesserungen, 
die sich aus dem Zusammenschluss 
von ARA-Einzugsgebieten ergeben; 

§ Aufgabendelegationen an Fachleute; 

§ Zusammenarbeit im Einzugsgebiet. 

Solche Massnahmen sollen im Dialog 
zwischen Kanton und Gemeinden erar-
beitet werden. Der Kanton stellt geeig-
nete organisatorische Hilfsmittel zur Ver-
fügung. 

Die Dynamik für organisatorische Refor-
men muss von der Basis kommen. Sie 
wird im Kanton Solothurn finanziell un-
terstützt. Im Kanton Bern können im 
Rahmen des GEP-Teilprojektes "Organi-
sation der Abwasserentsorgung" Beiträge 
aus dem Abwasserfonds ausgerichtet 
werden. 

Mit der gemeinsamen Erarbeitung von 
VOKOS 2010 haben die Kantone Bern 
und Solothurn die Vorteile regionaler 
Zusammenarbeit bewiesen. Sie erhoffen 
sich, dass ihre Gemeinden diesem Vor-
bild folgen werden. 

8.1 Einleitung 
Im vorliegenden Kapitel werden organi-
satorische Möglichkeiten in der Sied-
lungsentwässerung vorgeschlagen, damit 
die Massnahmen des Sachplans auf 
Regions- und Gemeindeebene besser 
und effizienter umgesetzt werden kön-
nen. Die Hauptstossrichtungen gehen in 
Richtung Regionalisierung und Professi-
onalisierung der Leistungen der Abwas-
serentsorgung. 

Die Organisation in den Kantonen Solo-
thurn und Bern ist dieselbe. Sie wurde für 
Bern im Kapitel 9 der VOKOS-Berichte 
von 1997 und 2004 für die vier Organisa-
tionsebenen detailliert beschrieben: 

1. Kanton = Aufsichtsbehörde, 

2. Region = im Normalfall ein ARA-
Verband, dem ein Teil der Gemein-
deaufgaben delegiert wurden, 

3. Gemeinde = verantwortlich für den 
Vollzug der Siedlungsentwässerung 
auf ihrem Gebiet, 

4. Abwasserproduzenten = Haushalte / 
Liegenschaften, Industrie-, Gewerbe- 
und Landwirtschaftsbetriebe. 

Die heutige Organisation beruht auf einer 
weitgehenden Leistungserbringung durch 
die Gemeinden. Durch die Bürgernähe 
wirkt dies vertrauenerweckend und führt 
zu einer meist guten Akzeptanz. 

Der Vollzug des Gewässerschutzes ver-
langt aber Fachwissen, welches insbe-
sondere in kleinen Gemeinden oft nicht 
vorhanden ist. Einzelne Gemeinden ken-
nen ihre Aufgaben nicht genug und neh-
men sie deshalb nur teilweise wahr. Bei-
spielsweise führen fehlende Aufsicht und 
Kontrolle über die privaten Anlagen zu 
undichten und fehlerhaften Anschlüssen 
an die öffentliche Kanalisation. Fehler 
werden bereits bei der Bewilligung, der 
Baukontrolle und der Abnahme gemacht. 
Bestehende Anlagen werden ungenü-
gend kontrolliert. GEP-Massnahmen 
werden nicht umgesetzt, etc. 

Diese Defizite könnten durch geeignete 
organisatorische Verbesserungen beho-
ben werden. Diese werden im vorliegen-
den Kapitel vorgeschlagen und durch die 
Kantone Bern und Solothurn gefördert. 

8 Organisation 



ORGANISATION VOKOS 2010 

 

 

92 

8.2 Situationsanalyse 
Professioneller ARA-Betrieb 
Der Betrieb der Abwasserreinigungsan-
lagen in den Kantonen Bern und Solo-
thurn wird überwiegend durch beruflich 
geschultes Personal mit VSA-Fachaus-
weis und -Weiterbildung wahrgenommen. 
Oft werden ihm auch Betrieb und Unter-
halt der Hauptkanalisationen und Son-
derbauwerke anvertraut. Sie leisten ei-
nen sicheren Betrieb der interkommuna-
len Anlagen. 

Grössere Gemeinden verfügen über 
fachtechnisch ausgebildetes Personal 
Ab rund 15'000 Einwohnern (2% der Ge-
meinden) verfügen die Gemeinden über 
gewässerschutztechnisch ausgebildetes 
Fachpersonal. Sie kennen sämtliche Auf-
gaben in den Bereichen Planung, Bau 
und Betrieb von Kanalisationen und Son-
derbauwerken, Bewilligungswesen, Kon-
trolle und Abnahme der Liegenschafts-
entwässerung sowie Datenverwaltung 
und können sie auch fachtechnisch wahr-
nehmen. Sie wären prädestiniert, um 
diese Leistungen auch anderen Gemein-
den anzubieten. 

In den meisten Gemeinden mit über 
2'000 Einwohnern (31% der Gemeinden) 
fehlen zwar gewässerschutztechnisch 
ausgebildete Fachleute, aber oft verfügt 
die Bauverwaltung über eine Fachper-
son, die gute allgemeine Kenntnisse im 
Gewässerschutz besitzt und in der Lage 
ist, die Probleme rechtzeitig zu identifizie-
ren und bei Bedarf Spezialisten gezielt zu 
beauftragen. Oft fehlt jedoch die Zeit, um 
z.B. die Abnahmen termingerecht – bei 
offenem Graben – vorzunehmen. 

Probleme bestehen vor allem  in klei-
neren Gemeinden 
Der Unterschied in der Qualität der Auf-
gabenwahrnehmung für die Bereiche 
Kanalisationsnetz und Liegenschaftsent-
wässerung zwischen Gemeinden mit 
über und Gemeinden mit unter 2'000 
Einwohnern (60% der Gemeinden) konn-
te im Berner Jura [8.1] klar dokumentiert 
werden. 

Die nachweisbar weniger gute Qualität 
der Leistungen in den Gemeinden mit 
unter 2'000 Einwohnern kann damit er-
klärt werden, dass sowohl die Kenntnisse 
über den gesamten Umfang der Aufga-
ben des Gewässerschutzes fehlen, als 
auch das Know-how um diese entspre-
chend dem Stand der Technik durchzu-
führen. Der Betrieb und Unterhalt des 
Kanalisationsnetzes und besonders auch 

die Qualität der Liegenschaftsentwässe-
rung leidet oft unter festgestellten Män-
geln im Bewilligungswesen und bei den 
Kontrollen und Abnahmen. Die meisten 
Verantwortlichen sind sich der Probleme 
mangels Informationen und Kenntnissen 
nicht bewusst. Sie leiden darunter, dass 
ihre Arbeit in eine Vielzahl unterschied-
lichster Aufgaben zerstückelt ist und dass 
sie zeitlich überlastet sind. 

Der Kanton muss die Defizite und die 
Lösungen aufzeigen 
Nur wenige Entscheidungsträger auf 
Gemeinde-Ebene nehmen die Defizite 
der Siedlungsentwässerung so wahr, 
dass sie sie als prioritär einstufen und für 
diesbezügliche Reformen bereit wären. 

Beim Aufzeigen der Defizite und der Lö-
sungen kommt deshalb dem Kanton eine 
wichtige Rolle zu: einerseits weil er die 
Aufsichtspflicht über den Gewässer-
schutz hat, andererseits weil er als einzi-
ger die Gesamtübersicht besitzt und ent-
sprechend informieren kann. 

Um das Bewusstsein der Defizite und die 
Akzeptanz für organisatorische Reformen 
zu fördern, stehen dem Kanton verschie-
dene Werkzeuge der Information zur 
Verfügung; siehe Kapitel 9.2.3. 

8.3 Lösungsansätze 
8.3.1 Überblick 
Ziel der vorgeschlagenen organisatori-
schen Reformen ist die Wahrnehmung 
sämtlicher Aufgaben der Siedlungsent-
wässerung durch alle Akteure gemäss 
gesetzlicher und reglementarischer Vor-
gaben, nach aktuellem Stand der Tech-
nik, auf die wirtschaftlich günstigste Wei-
se. 

Um dieses Ziel zu erreichen, sind ver-
schiedene Lösungsansätze möglich: Die 
aus Sicht der Siedlungsentwässerung 
ideale Organisationsform wird im Kapitel 
8.3.2 vorgestellt. Eine Alternative dazu 
bildet die Fusion von Gemeinden (Kapitel 
8.3.3). Weitere Lösungsansätze werden 
im Kapitel 8.3.4 kurz vorgestellt. 

8.3.2 Ideale Organisation  
In Anlehnung an [8.1] und [8.2] kann aus 
kantonaler Sicht die ideale Form der 
Abwasserorganisation wie folgt kurz be-
schrieben werden: 

§ Die Gemeinden delegieren alle Auf-
gaben der Abwasserentsorgung an 
regionale Organisationen, welche je 
ein bis mehrere ARA-Einzugsgebiete 
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mit im Prinzip mindestens rund 
50'000 Einwohnern oder 75'000 Ein-
wohnerwerten betreuen. 

§ Die regionale Organisation wird Be-
sitzerin aller öffentlichen und im Ide-
alfall auch privaten Infrastrukturen 
der Abwasserentsorgung. 

§ Sie erhebt verursacherorientierte Ab-
wassergebühren direkt bei den Ge-
bührenzahlern. 

§ Die regionale Organisation ist eine 
öffentlich-rechtliche Trägerschaft 
(Verband, AG oder andere), in der 
die Bevölkerung der Region vertreten 
ist. Sie untersteht einer Leistungs-
vereinbarung, deren Einhaltung 
durch den Kanton überwacht wird. 

§ Sie verfügt über ein operationelles 
Team ausgewiesener Fachleute, die 
etwa nach folgendem Motto arbeiten: 
"Bei Problemen in der Region sind 
wir für Sie da, 24 Stunden am Tag, 7 
Tage in der Woche." 

Die Vorteile dieser Organisation sind in 
der Abbildung 8.1 schematisch darge-
stellt. 

8.3.3 Gemeindefusion als Alternative 
Gemeinden und Städte ab rund 15'000 
Einwohnern können auf die Bildung einer 
Abwasserorganisation verzichten, denn 
sie sind dank Gemeinde-interner Syner-
gien mit anderen Werken und Abteilun-
gen in der Lage, sämtliche Ziele der Ab-
wasserentsorgung selber professionell 
und effizient zu erfüllen. 

Aus diesem Grund können Gemeinde-
fusionen für die Abwasserentsorgung 
gleich zielführend sein wie die Bildung 
regionaler Trägerschaften. 

Die Strategie der Gemeindefusionen 
sollte aus dieser Sicht gefördert werden. 
Dies verlangt einen klaren politischen 
Willen. In diesem Zusammenhang wären 
kantonale Vorgaben an eine anzustre-
bende Mindestgrösse für Gemeinden 
hilfreich. 

Für Fragestellungen, die in direktem Zu-
sammenhang mit der Organisation der 
Gemeinden stehen, sind im Kanton Bern 
das Amt für Gemeinden und Raumord-
nung (AGR) und im Kanton Solothurn 
das Amt für Gemeinden (AGEM) zustän-
dig. 

8.3.4 Kurzvorstellung weiterer Lö-
sungsansätze  

Auf dem Weg zur idealen Organisation 
sind mehrere Varianten und Etappen 
denkbar. Ihre Wahl ist von den politi-
schen, wirtschaftlichen, technischen, 
ökologischen, geographischen und sozia-
len Umständen in jeder Region abhängig. 
Es geht darum, die sich im Verlaufe der 
Zeit ergebenden Opportunitäten zu nut-
zen. 

Nachfolgend sind Beispiele weiterer sol-
cher Lösungsansätze gegeben: 

Zusammenschlüsse von ARA 
Der Zusammenschluss von ARA zu 
grösseren Anlagen oder der Anschluss 
kleinerer ARA an grössere kann zur Ver-
einfachung und Effizienzsteigerung der 
Organisation der Abwasserentsorgung 
beitragen. Diese Strategie wird in Zukunft 
in beiden Kantonen weiterverfolgt, unter 
anderem weil sie in vielen Fällen auch 
wirtschaftliche Vorteile bringt. 

Aufgabendelegation an Fachleute 
Die Delegation von Aufgaben an ausge-
wiesene Fachleute von benachbarten 

Abbildung 8.1: 
Diese schematisch dargestellte 
ideale Organisation der Abwas-
serentsorgung gemäss VOKOS 
2004 behält nach wie vor ihre 
Gültigkeit: 
 
Die Delegation von Aufgaben an 
eine einzige Organisation (statt 
7) erlaubt eine effizientere und 
kostengünstigere Siedlungsent-
wässerung.  
Arbeiten und Studien müssen nur 
1x statt wie im Verband links 7x 
durchgeführt werden, wodurch 
Synergien genutzt werden. 
Die Infrastruktur wird durch 
Fachleute betreut. 
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Gemeinden, Verbänden oder privaten 
Firmen erlaubt eine fachgerechte Ausfüh-
rung der Leistungen und bringt somit 
wesentliche Vorteile. Die Kosten der 
Abwasserentsorgung werden damit je-
doch nur gesenkt, wenn gleichzeitig Syn-
ergie- und Skaleneffekte genutzt werden 
können. 

Die Übernahme kommunaler Aufgaben 
durch einen Verband kann z.B. wie folgt 
in einem Zweckartikel geregelt werden: 
"Der Verband kann nach Massgabe von 
Leistungsverträgen, die er mit einzelnen 
Verbandsgemeinden abschliesst, weitere 
Aufgaben übernehmen, die mit der Ab-
wasserableitung und –reinigung direkt 
oder indirekt in Zusammenhang stehen, 
insbesondere das Bewilligungswesen, 
Baukontrollen und Abnahmen, der Un-
terhalt und Betrieb kommunaler Kanalisa-
tionsnetzen, die Führung der Kanalisati-
ons- und Versickerungskataster […]" 

Im Kanton Solothurn wird der Betrieb 
kleinerer ARA durch das Personal be-
nachbarter grösserer Anlagen und in 
Einzelfällen sogar durch private Firmen 
sichergestellt (wobei dabei das öffentli-
che Beschaffungswesen zu berücksichti-
gen ist). 

Zusammenarbeit im Einzugsgebiet 
Eine Zusammenarbeit im ARA-Einzugs-
gebiet wird in Zukunft mindestens dann 
zwingend notwendig sein, wenn das Ab-
wasserentsorgungssystem verändert 
werden soll oder muss, z.B. durch die 
mögliche Einführung neuer, günstiger, 
leistungsfähiger dezentraler Abwasser-
entsorgungssysteme. Für solche Verän-
derungen müssen die Entscheide min-
destens in allen Gemeinden eines ARA-
Einzugsgebietes nach einer gemeinsa-
men Strategie ausgerichtet sein. 

Die Zusammenarbeit im Einzugsgebiet 
wird auch heute schon empfohlen, z.B. 
für: 

§ die gemeinsame Erarbeitung von 
Planungsgrundlagen (GEP, Kataster, 
Datenbewirtschaftung), 

§ den gemeinsamen Betrieb von Klär-
anlagen, 

§ die Entwicklung gemeinsamer regio-
naler Strategien, 

§ die Bildung regionaler Trägerschaf-
ten (Verband, AG). 

Zusammenarbeit zwischen Regionen 
Das gleiche gilt für die Zusammenarbeit 
zwischen ARA-Einzugsgebieten, beson-
ders dort wo sie kleinräumig sind.  

In solchen Fällen kann die Bildung einer 
AG oder eines Verbandes durch Fusion 
mehrerer kleinerer Verbände eine gute 
Lösung darstellen. 

8.4 Rahmenbedingungen  
8.4.1 Einleitung 
Neue organisatorische Lösungsansätze 
lassen sich am besten umsetzen, wenn 
gute Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden können. Die Erfahrung zeigt, 
dass sich insbesondere folgende Rah-
menbedingungen positiv auswirken: 

§ Eine Motivation für Veränderungen, 
die von der Basis getragen wird, 

§ Ein konstruktiver Dialog zwischen 
Kanton und Gemeinden, 

§ Konkrete Hilfsmittel für die Umset-
zung, 

§ Die finanzielle Förderung organisato-
rischer Massnahmen durch den Kan-
ton. 

Diese Rahmenbedingungen sind in den 
nachfolgenden Abschnitten kurz erläu-
tert. 

8.4.2 Die Dynamik für Reformen 
muss von der Basis kommen 

Nur in seltenen Fällen wird die oben be-
schriebene ideale Organisation in einer 
Region auf einmal erreicht werden kön-
nen. In der Praxis werden diverse orga-
nisatorische Teillösungen und Zwischen-
schritte im Rahmen eines längeren Re-
form-Prozesses notwendig sein, bis tief-
greifende organisatorische Reformen 
umgesetzt sind. 

In diesem Prozess ist es ein besonderes 
Anliegen der Kantone Bern und Solo-
thurn, dass die Gemeinden und ihre regi-
onalen Organisationen (Verbände und 
ähnliche) die Initiative für die Lancierung 
organisatorischer Reformen selber er-
greifen. Im Rahmen der direkten Demo-
kratie können nämlich nur Lösungsan-
sätze mit guter Akzeptanz durch die loka-
le Bevölkerung nachhaltig umgesetzt 
werden. 

Dabei stehen die Kantone lenkend, bera-
tend und unterstützend zur Verfügung, 
um eine positive Dynamik zu fördern. Sie 
beabsichtigen nicht regionale Lösungen 
zu erzwingen, sondern werden das 
Schwergewicht auf Überzeugungsarbeit 
in der Zusammenarbeit mit den Gemein-
den und ihre regionalen Organisationen 
legen. Dadurch nehmen sie in Kauf, dass 
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die in Kapitel 8.3.2 beschriebene ideale 
Organisation vielleicht nur sehr langfristig 
erreicht wird. 

8.4.3 Dialog mit den Gemeinden  
Die Reform-Bereitschaft kann in der Zu-
sammenarbeit der Kantone mit den Ge-
meinden gefördert werden: 

Heute verwenden die Kreisinspekto-
ren des AWA im Rahmen der "Ge-
meindebesuche" eine Checkliste um 

allfällige Defizite zusammen mit der Ge-
meinde zu identifizieren und Lösungsan-
sätze planerischer und organisatorischer 
Natur vorzuschlagen.  

Das AfU benützt das Instrument der 
"Gemeindeberatung", um mit den 
Gemeinden einen gezielten Dialog 

zu führen. Die Prioritäten für die zu besu-
chenden Gemeinden werden nach ihren 
Defiziten bei der generellen Entwässe-
rungsplanung vorgenommen. 

Dieser vollzugsorientierte Dialog ist im 
Einzelfall sicher effizient, jedoch gesamt-
kantonal gesehen sehr zeitaufwändig. Er 
soll in Zukunft im Rahmen von im Voraus 
geplanten Kontakt-Events zwischen Ge-
meinden, Verbänden und Kanton syste-
matisch vorgenommen werden. 

8.4.4 Hilfsmittel zur Verbesserung 
der Organisation 

Für die Umsetzung organisatorischer 
Lösungsansätze stehen mehrere Hilfs-
mittel zur Verfügung. 

Der VSA hat 2006 die Empfehlung [8.6] 
für die Organisation der Liegenschafts-
entwässerung auf Gemeinde-Ebene he-
rausgegeben, welche die Problematik 
unter dem Blickwinkel der Professionali-
sierung behandelt. 

Im Kanton Bern hat das GSA im 2006 ein 
System organisatorischer Arbeitshilfsmit-
tel [8.5] zuhanden der Abwasserverbän-
de veröffentlicht, das unter anderem ein 
Leistungsverzeichnis der Abwasser-
entsorgung und eine Checkliste zur 
Überprüfung der Aufgabenerfüllung ent-
hält.  

Die Eawag hat mit der "RIF-Methode" 
[8.3] im 2009 ein Hilfsmittel zur gemein-
samen regionalen Entscheidungsfindung 
im Bereich der Abwasserentsorgung 
herausgegeben, das u.a. im Kiesental 
angewendet wurde [8.4]. 

8.4.5 Kantonale Förderung 
Bei all den oben aufgeführten Lösungs-
ansätzen kann der Kanton beratend in 
den Prozess involviert werden. Dies ge-

nügt jedoch oft nicht, um eine Reform-
Dynamik zu lancieren und ihr zum Durch-
bruch zu verhelfen. Um die Gemeinden 
und Verbände in ihren Reform-Vorhaben 
zu unterstützen, braucht es eine finan-
zielle Förderung durch den Kanton. 

Mit der Einführung des neuen Ge-
setzes über Wasser, Boden und 
Abfall (GWBA) und insbesondere 

dessen Kapitel 5.3 "Zusammenarbeit von 
Trägern" (§ 97 ff) wird dieses finanzielle 
Anreizsystem ab 1. Januar 2010 Realität.  

Im Kanton Bern können im Rahmen 
des GEP-Teilprojektes "Organisation 
der Abwasserentsorgung" Beiträge 

aus dem Abwasserfonds ausgerichtet 
werden, sofern die Leistungen auf dem 
VSA-Musterpflichtenheft aufgebaut sind 
[8.7]. 

8.5 Fazit  
Widerstände gemeinsam überwinden 
Im Vergleich zu den bisherigen gewäs-
serschutztechnischen Erfolgen wurden 
hinsichtlich organisatorischer Reformen 
in der Abwasserentsorgung relativ weni-
ge Fortschritte erzielt. Je länger je mehr 
werden Verbesserungen in diesem Ge-
biet fällig, umso mehr als sie verhältnis-
mässig wenig kosten und dem Gewäs-
serschutz viel bringen können. 

Die Hauptschwierigkeit liegt nicht in der 
Organisationstechnik, sondern in der 
Überwindung der Angst vor Veränderun-
gen (wie z.B. einem gewissen Verlust 
von Gemeindeautonomie), im Misstrauen 
gegenüber Fachleuten, in der Beibehal-
tung von (oft schlechten) Gewohnheiten 
und im Kampf um Partikulärinteressen. 
Dagegen hilft Information und Überzeu-
gungskraft, Zeit, Geduld und Behar-
rungsvermögen. 

Der Kanton kann anstossen, helfen, be-
raten, finanziell unterstützen. Die Bot-
schaften vor Ort müssen aber durch mo-
tivierte, zielorientierte Persönlichkeiten 
aus der Region getragen und verbreitet 
werden. Ein solches überzeugtes, enga-
giertes Projektteam kann vieles errei-
chen.  

Vorbildfunktion der Kantone 
Mit VOKOS 2010 haben die Kantone 
Bern und Solothurn demonstriert, dass 
sie im Bereich des Gewässerschutzes 
konkret zusammenspannen, wie sie dies 
auch in anderen wasserwirtschaftlichen 
Projekten praktizieren, insbesondere bei 
regionalen Planungen für die Wasserver-
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sorgungen oder für den regionalen Ent-
wässerungsplan der Birs. 

Diese positive Erfahrung rationeller Zu-
sammenarbeit werden sie in mehreren 
Tätigkeitsgebieten über die Grenzen 
hinaus operativ weiterentwickeln. Beide 
Kantone erhoffen sich, dass ihre Ge-
meinden diesem Vorbild folgen werden. 
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9.1 Bilanz 
Die Bilanz schafft einen Überblick über 
den heutigen Stand der Siedlungsent-
wässerung und über noch bestehende 
Defizite. Sie stützt sich auf die Ziele ge-
mäss Kapitel 1.2.2 und auf die Sachkapi-
tel 2 bis 8. Die Darstellung zeigt auf: 

 was bisher erreicht wurde, 

 was weiterhin zu tun bleibt, 

 die Herausforderungen der Zukunft, 

 die Chancen, die es zu nutzen gilt. 

9.1.1 Was wurde bisher erreicht? 
Nachdem 1955 das 1. Gewässerschutz-
gesetz in Kraft getreten ist und 1971 mit 
dem 2. Gewässerschutzgesetz Förder-
mittel eingesetzt wurden, hat die Sied-
lungsentwässerung einen grossen Auf-
schwung erlebt. Die nötigen Kanalnetze 
und Kläranlagen sind relativ schnell er-
stellt worden. Bis heute wurde folgendes 
erreicht: 

 Die Gewässerqualität hat sich stark 
verbessert. Sowohl aus chemischer 
als auch biologischer Sicht weisen 
die Gewässer in den Kantonen Bern 
und Solothurn weitgehend eine gute 
Qualität auf. 

 Die Infrastruktur zur Siedlungsent-
wässerung ist vorhanden und leis-
tungsfähig. Der Anschlussgrad liegt 
bei im internationalen Vergleich ho-
hen 98%. Die meisten ARA erfüllen 
die gesetzlichen Anforderungen oder 
erbringen darüber hinaus reichende 
Leistungen.  

 Die generelle Entwässerungsplanung 
(GEP) ist gut angelaufen und liefert 
die nötigen Grundlagen für die Auf-
rechterhaltung und Weiterentwick-
lung der Infrastruktur.  

 Industrie- und Gewerbebetriebe erfül-
len zu einem grossen Teil die Anfor-
derungen an den Gewässerschutz.  

 In der Landwirtschaft sind die meis-
ten Anlagen zur Lagerung der Hof-
dünger mit ausreichender Kapazität 
erstellt. 

 Die heute erhobenen Abwasserge-
bühren decken die Kosten der Ab-
wasserentsorgung fast vollständig. 
Diese Kosten sind mit anderen euro-
päischen Ländern vergleichbar. 

 Die heutige Organisation beruht auf 
einer weitgehenden Leistungserbrin-
gung durch die Gemeinden. Durch 
die Bürgernähe wirkt dies vertrauen-
erweckend und führt zu einer meist 
guten Akzeptanz der erforderlichen 
Massnahmen. 

9.1.2 Was bleibt weiterhin zu tun? 
Abwasser bildet eine Gefahr für die Um-
welt, solange es nicht ausreichend be-
handelt ist. Bei Störungen und Fehlern im 
Kanalnetz kann Rückstau zu Schäden in 
Liegenschaften führen oder sogar die 
hygienischen Verhältnisse in Siedlungen 
beeinträchtigen. Trotz des hohen erreich-
ten Stands weist die Siedlungsentwässe-
rung heute auch einige Schwächen auf, 
die es zu beheben gilt. Teilweise sind 
diese auf die bestehenden Strukturen 
zurückzuführen, die noch aus der Auf-
bauphase stammen: 

 Einzelne Gemeinden verfügen nicht 
über das nötige Fachwissen für die 
Erfüllung der heutigen Aufgaben, die 
sie oft auch nicht gut genug kennen. 

 Fehlende Aufsicht und Kontrolle über 
die privaten Anlagen führen zu un-
dichten und fehlerhaften Anschlüs-
sen an die öffentliche Kanalisation. 
Fehler werden bereits bei der Bewil-
ligung, der Baukontrolle und der Ab-
nahme gemacht. Bestehende Anla-
gen werden ungenügend kontrolliert. 

 Die Umsetzung der Massnahmen 
aus den GEP erfolgt oft nicht inner-
halb der aus technischer Sicht erfor-
derlichen Fristen. Dies obwohl die 
GEP gute in Massnahmenplänen zu-
sammengefasste Grundlagen liefern. 

 Das zunehmende Alter der Kanalnet-
ze und der steigende Sanierungsbe-
darf lassen Schäden, gefolgt von we-
sentlichen Funktionsstörungen, wahr-
scheinlicher werden. 

 Umnutzungen in Industrie- und Ge-
werbebauten werden oft nicht er-
kannt oder nicht mitgeteilt. Unbewil-
ligte Zustände können zu Gefähr-
dungen von Anlagen der Siedlungs-
entwässerung oder von Gewässern 
führen. 

 In Industriebetrieben ist die Störfall-
vorsorge oft nicht mehr aktuell, was 
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bei Störfällen zu gefährlichen Situati-
onen für Mensch und Umwelt führen 
kann. 

 Einige kleine und mittlere ARA er-
bringen nicht mehr die geforderten 
Leistungen. Auch werden sie mit ei-
nem Alter von über 25 Jahren stö-
rungsanfällig. Sie müssen saniert 
und erweitert oder an eine grössere 
leistungsstarke ARA angeschlossen 
werden.  

 Der Einsatz von Hofdüngern und 
Pflanzenschutzmitteln in der Land-
wirtschaft erfolgt noch nicht optimal 
und kann vor allem bei Regen zu Ab-
schwemmungen und zu Verunreini-
gungen in Gewässern führen. 

 Die Gebührenstruktur wird dem Ver-
ursacherprinzip nicht überall ausrei-
chend gerecht. 

 Die in Einzelgemeinden zerstückelte 
Entscheidungsfindung in der Sied-
lungsentwässerung führt zu subopti-
malen Lösungen. 

9.1.3 Neue Herausforderungen 
Parallel zur Behebung der oben aufgelis-
teten Defizite müssen sich die Kantone 
auf folgende neue Herausforderungen 
vorbereiten: 

 Der Klimawandel führt zu stärkeren 
Schwankungen im Abwasseranfall, 
zu Verdünnungsproblemen in den 
Vorflutern während längerer Tro-
ckenzeiten und zu Überflutungs- und 
Rückstauproblemen bei intensiveren 
Niederschlägen. 

 Immer mehr neue synthetische Stoffe 
gelangen ins Abwasser und werden 
als Mikroverunreinigungen in Ge-
wässern festgestellt. Gesamthaft 
können sie eine Gefahr für Gewäs-
ser, deren Lebensgemeinschaften, 
sowie für den Menschen selbst dar-
stellen. 

 Es wird in Zukunft vermehrt notwen-
dig sein, die diversen Sektoren der 
Wasserwirtschaft nach einem integ-
ralen Ansatz gemeinsam zu bewirt-
schaften. 

9.1.4 Chancen 
Die Siedlungsentwässerung hat den Auf-
bau im Wesentlichen abgeschlossen. Die 
Erhaltung der heutigen Leistung, der 
dauerhafte Betrieb und die Optimierung 

der Anlagen stellen neue Anforderungen. 
Mit planerischen und konzeptionellen 
Arbeiten ist die Umstellung von der „Auf-
bau-“ zur „Betriebsphase“ vorbereitet 
worden. Diese geleisteten Vorarbeiten 
bieten folgende Chancen für die zukünf-
tige Entwicklung: 

 Der VSA (Verband Schweizer Ab-
wasser- und Gewässerschutzfach-
leute) erarbeitet neue Grundlagen in 
Form von Muster-Pflichtenheften für 
den GEP [9.1]. Wesentliche Chancen 
liegen im Verständnis des GEP als 
rollende Planung und als Gesamtbe-
trachtung über ganze ARA-Einzugs-
gebiete. Der GEP-Massnahmenplan 
stellt eine weitere wesentliche Ver-
besserung dar, da er als Steuerungs- 
und Kontrollinstrument für die Um-
setzung sowie als Grundlage für die 
Finanzplanung dient.  

 Infrastrukturmanagement wird, ge-
stützt auf den GEP, zu einer optima-
len Nutzung und Weiterentwicklung 
der bestehenden Anlagen führen. 

 Das heute bereits angewandte Moni-
toring der Gewässer, Industrie- und 
Gewerbebetriebe, ARA und im GEP 
kann gezielt weiterentwickelt werden. 
Es liefert die Grundlagen für die stra-
tegische Planung der Kantone und 
zeigt erzielte Erfolge auf. 

 Die sich abzeichnende Tendenz zu 
Gemeindefusionen und zu vermehr-
ten regionalen Zusammenarbeiten in 
verschiedensten Bereichen erhöht 
die Machbarkeit von neuen organisa-
torischen Lösungsansätzen auch in 
der Siedlungsentwässerung. 

9.2 Stossrichtungen und 
Massnahmen 

9.2.1 Übersicht 
Aufgrund der obigen Bilanz haben die 
Kantone Bern und Solothurn entschie-
den, drei Stossrichtungen zu verfolgen:  

 Stossrichtung A: Abstimmung von 
Massnahmen im Einzugsgebiet; 

 Stossrichtung B: Zusammenarbeit 
der Leistungserbringer; 

 Stossrichtung C: Monitoring. 



VOKOS 2010 BILANZ UND MASSNAHMEN 

101 

Im Folgenden werden die drei Stossrich-
tungen kurz vorgestellt und ihnen konkre-
te Massnahmen gemäss Tabelle 9.1 
zugeordnet. Diese dienen dazu, die in 
den Stossrichtungen aufgestellten Ziele 
zu erreichen. Es wird aufgezeigt, wer für 
welche Massnahmen aktiv werden muss. 

Im Anhang befindet sich für jede Mass-
nahme ein detaillierteres Massnahmen-
blatt. 

Die Massnahmen sind behördenverbind-
lich. Die verantwortlichen Behörden wer-
den in den Massnahmenblättern aufge-
führt. 

Stossrichtung Massnahmen 

A 
Abstimmung von 
Massnahmen im Ein-
zugsgebiet 

A1 Regionale Studien 
A2 Erstellung und Nachführung der GEP nach dem neuen 

Musterpflichtenheft 
A3 Industrielle Grosseinleiter 

B 
Zusammenarbeit der 
Leistungserbringer 
 

 Gemeinden und regionale Organisationen: 
B1 Verbesserung der Organisation  
B2 Umsetzung der GEP-Massnahmen 
B3 Grundstücksentwässerung in den Gemeinden 
B4 Ausbau, Sanierung und Zusammenschlüsse von ARA 
B5 Erfassung der relevanten Industriebetriebe 
B6 Grund- und Regenabwassergebühr 

 Industrie und Gewerbe: 
B7 Kooperations- und Branchenvereinbarungen 
B8 Abwassereinleitung von Einzelbetrieben 

 Landwirtschaftliche Schulen: 
B9 Umweltschonende Verwertung von Hofdünger 

C 
Monitoring 

C1 Gewässermonitoring 
C2 Monitoring Siedlungsentwässerung 

Tabelle 9.1: 
Stossrichtungen und Massnah-
men des Sachplans 
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9.2.2 Abstimmung von Massnahmen im Einzugsgebiet 

Ziel dieser Stossrichtung A ist die Koordination und Optimierung aller Massnahmen 
innerhalb eines Einzugsgebiets. Die Betrachtung der Infrastrukturen eines Einzugs-
gebietes als zusammenhängende Einheit führt zu besseren Leistungen des Ge-
samtsystems, also zu mehr Gewässerschutz und zu Kosteneinsparungen. 

Als Einzugsgebiet versteht man hier mindestens das Einzugsgebiet einer ARA. Zu 
den Infrastrukturen gehören das ganze private und öffentliche Kanalnetz von den 
Liegenschaften bis zur ARA, alle Sonderbauwerke wie Versickerungsanlagen, 
Hochwasserentlastungen, Regenbecken und Pumpwerke sowie die ARA selbst. 

Wenn mit dem Zusammenschluss mehrerer ARA ein erhöhter Gewässerschutz oder 
eine bessere Wirtschaftlichkeit erreicht werden kann, müssen alle betroffenen Ein-
zugsgebiete gemeinsam betrachtet werden. 

Hauptverantwortlich sind die Gemeinden und regionalen Organisationen für die Um-
setzung und die kantonalen Fachstellen für die Formulierung der Anforderungen.  

A1 Regionale Studien 
Neue Planungsgrundlagen sind nötig, um die bevorstehende Sanierungs-
welle von kleineren Anlagen besser zu koordinieren. Regionale Studien 
sollen klären, welches ökologisch und ökonomisch die beste Lösung ist. 
Dazu gehören die  Abklärungen der optimalen Anzahl, der bestmöglichen 
Standorte und der zu erbringenden  Leistung der ARA in einer Region. 
Durch gezielte Koordination von Massnahmen über mehrere ARA-Einzugs-
gebiete hinweg kann aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht noch viel 
erreicht werden, insbesondere in Regionen mit schwachen Vorflutern.  

Eine Zusammenarbeit, die zu besseren Leistungen und zu wirtschaftliche-
ren Lösungen führt, kann auch in Bereichen wie Baubewilligungs- und 
Baukontrollwesen, Kanal-TV und –Unterhalt, Betrieb von Anlagen etc. er-
folgen. 

Die Kantone sorgen dafür, dass solche Studien ausgelöst, finanziell unter-
stützt und umgesetzt werden. Sie verfügen dank ihren Informationen und 
Fachkenntnissen in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde über die nötige 
Übersicht. 

A2 Erstellung und Nachführung der GEP nach neuem Musterpflichten-
heft 
Das neue GEP-Musterpflichtenheft des VSA [9.1] sieht vor, dass wichtige 
Teilprojekte des generellen Entwässerungsplans GEP für das gesamte 
ARA-Einzugsgebiet bearbeitet werden. Auch ist der GEP neu als rollende 
Planung abzuwickeln. 
Die Kantone sorgen dafür, dass sich die künftigen Arbeiten der generellen 
Entwässerungsplanung an diese Vorgaben halten. Sie instruieren die Ge-
meinden und ihre Organisationen und passen ihre Bewilligungs- und För-
derungspraxis entsprechend an. 

A3 Industrielle Grosseinleiter 
Industrielle Grosseinleiter haben als Belastungsquelle einen bedeutenden 
Einfluss auf die bereitzustellende Infrastruktur und die daraus resultieren-
den Kosten. Sie sind deshalb bei Planungen besonders zu berücksichti-
gen, vor allem bei Ausbauvorhaben von ARA und auch bei Kanalisationen, 
wenn grosse Flächen in die Schmutzwasserkanalisation entwässert wer-
den müssen. 

Die Kantone unterstützen die Verantwortlichen mit ihrem Fachwissen und 
setzen sich für optimale Lösungen aus wirtschaftlicher und gewässerschüt-
zerischer Sicht ein. 

Tabelle 9.2: 
Massnahmen der Stossrichtung 

A, Abstimmung von Massnah-
men im Einzugsgebiet. 
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9.2.3 Zusammenarbeit der Leistungserbringer
Die Leistungserbringer sind primär Gemeinden und ihre regionale Organisationen, 
sowie die Kantone. Übergeordnetes Ziel ist das bessere gegenseitige Verständnis 
und eine effizientere Kommunikation zwischen Leistungserbringern, damit die Ziele 
schneller erreicht werden können. 

Zusammenarbeit zwischen Kanton, Gemeinden und regionale Organisationen 
Mit "regionale Organisationen" sind die Zweckverbände, Aktiengesellschaften und 
weitere Formen der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden gemeint. 

Hier stehen für die Kantone zwei Ziele im Vordergrund: 

1) Die Gemeinden und regionalen Organisationen kennen ihre Aufgaben, setzen sie 
nach Prioritäten fachmännisch und nach den Regeln der Technik um. Die Sied-
lungsentwässerung wird professionell geplant und betrieben.  

2) Der Fortbestand der erstellten Infrastruktur wird kostenbewusst sichergestellt. 

Zur Erreichung dieser Ziele organisieren die Kantone gemeinsam mit den Leistungs-
erbringern jährliche Veranstaltungen, die zur Auslösung der untenstehenden prioritä-
ren Massnahmen führen sollen.  

B1 Verbesserung der Organisation 
Gemeinsam mit den Gemeinden und den regionalen Organisationen wer-
den die Möglichkeiten zur Verbesserung der Organisation der Siedlungs-
entwässerung aufgezeigt und entsprechende Hilfsmittel (Aufgabenbe-
schreibung, Leistungsverzeichnis etc.) erarbeitet, die von allen Beteiligten 
anerkannt werden. Die Umsetzung konkreter Vorhaben zur Verbesserung 
der Organisation wird durch die Kantone beratend und finanziell unter-
stützt. 

B2 Umsetzung der GEP-Massnahmen 
Bei der Umsetzung der GEP-Massnahmen aus den Massnahmenplänen, 
insbesondere bei der Elimination von Fremdwasser und den kurzfristig 
erforderlichen Sanierungen im Kanalnetz, bestehen heute Rückstände. 
Diese müssen aufgeholt werden.  

B3 Grundstücksentwässerung in den Gemeinden 
Eine fachmännische Bewilligungspraxis, Baukontrolle und Abnahme sowie 
periodische Kontrollen der Grundstückentwässerung sind sicher zu stellen. 
Dazu gehört auch die Entwässerung von Industriearealen, die wegen ihrer 
Komplexität eine besondere Beachtung erfordert. 

B4 Ausbau, Sanierung und Zusammenschlüsse von ARA 
Ein Teil der kleinen und mittleren Abwasserreinigungsanlagen weist Defizi-
te in der Leistung und einen hohen Sanierungsbedarf auf. Sanierungen 
und Ausbauten sind dort erforderlich, wo ein Zusammenschluss mit einer 
grösseren Anlage nicht wirtschaftlich ist. 

B5 Erfassung der relevanten Industriebetriebe 
Die Erfassung der für die Abwasserableitung und -reinigung relevanten 
Industriebetriebe ist sicher zu stellen. Hierfür müssen die Gemeinden auf 
ihre Aufgaben und Informationspflicht aufmerksam gemacht werden. Er-
weist sich dies als ungenügend, ist eine Neuerhebung der Betriebsstandor-
te und der gewässerschutzrelevanten Fakten erforderlich. Die Angaben zu 
diesen Betrieben sind für die Dimensionierung der Anlagen und für die 
Umsetzung des Verursacherprinzips (Kostenverteiler) erforderlich. 

B6 Grund- und Regenabwassergebühr 
Die Umsetzung des Verursacherprinzips in den Abwasserreglementen ist 
in einigen Gemeinden noch erforderlich. Insbesondere die flächendecken-
de Einführung angemessener Grundgebühren zur Deckung der In-
frastrukturkosten sowie die Einführung der Regenabwassergebühren sind 
weiter voran zu treiben. 

 

Tabelle 9.3: 
Massnahmen der Stossrichtung 
B, Zusammenarbeit der Leis-
tungserbringer Gemeinden und 
regionale Organisationen. 
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Zusammenarbeit zwischen Kanton, Industrie und Gewerbe 
Die Zusammenarbeit mit den Industrie- und Gewerbebetrieben vermindert die unzu-
lässigen Einleitungen von Abwasser in Gewässer und öffentliche Abwasseranlagen. 
Störungen, Schäden an den Anlagen und Gefährdungen des ARA-Personals werden 
vermieden. Hauptverantwortlich für die Einhaltung der Gewässerschutzvorschriften 
sind die Betriebe. Die kantonalen Fachstellen formulieren die Anforderungen und 
haben die Aufsichtspflicht. Kooperation zwischen den Betrieben und den Kantonen 
anstelle von kantonalen Vorschriften fördert das gegenseitige Verständnis. Hier ste-
hen zwei Massnahmen im Vordergrund. 

B7 Kooperations- und Branchenvereinbarungen 
Die Kooperations- und Branchenvereinbarungen werden in den Kapiteln 
4.3.3 und 4.3.4 beschrieben. Beide Kantone setzen sich für den Dialog mit 
den Unternehmen oder der Branche ein und suchen gemeinsam nach 
geeigneten Lösungen, die in Vereinbarungen festgehalten werden. Diese 
enthalten mindestens die Gewässerschutzanforderungen, die Anforderun-
gen an die Störfallvorsorge und die Berichterstattung (Leistungsnachweis, 
Monitoring). 

B8 Abwassereinleitung aus Einzelbetrieben 
In einigen Betrieben sind Massnahmen zur Verbesserung der Abwassersi-
tuation unabdingbar. Diese sind prioritär und rasch auszulösen. Die Kanto-
ne erlassen im Bedarfsfall die nötigen Verfügungen. 

  

Zusammenarbeit zwischen Kanton und den landwirtschaftliche Schulen 
Ziel ist, dass die landwirtschaftlichen Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter über das 
nötige und aktuelle Wissen über den Umgang mit Düngern, Pflanzenschutzmitteln 
sowie Boden schonenden Bewirtschaftungsmethoden verfügen und diese anwen-
den. Die Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der Massnahme sind geteilt zwi-
schen den kantonalen Fachstellen und den landwirtschaftlichen Schulen. 

B9 Umweltschonende Verwertung von Hofdünger 
Ein umweltschonender Umgang mit Hofdüngern vermindert den Verlust 
wertvoller Düngstoffe durch Abschwemmung und Auswaschung und somit 
den Eintrag in die Gewässer. Ähnlich verhält es sich mit Pflanzenschutz-
mitteln. In Zusammenarbeit mit den Ämtern für Landwirtschaft sind deshalb 
Beratung und Ausbildung im Umgang mit diesen Stoffen fortzusetzen und 
zu intensivieren. 

Tabelle 9.4: 
Massnahmen der Stossrichtung 

B, Zusammenarbeit der Leis-
tungserbringer Industrie und 

Gewerbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 9.5: 
Zusammenarbeit der Leistungs-
erbringer Kanton und Landwirt-

schaftliche Schulen. 
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9.2.4 Monitoring 

Mit einem umfassenden Monitoring werden folgende Ziele angestrebt: 

Die Qualität der Oberflächengewässer und des Grundwassers, sowie der Zustand 
und die Wirkung der Siedlungsentwässerung sind bekannt. Neue Gefährdungen wie 
Mikroverunreinigungen werden frühzeitig erkannt. Die Umsetzung und der Erfolg von 
Massnahmen werden nachvollziehbar dokumentiert. 

Ein umfassendes Monitoring liefert aktuelle Kenntnisse über den Zustand und die 
Entwicklung der Siedlungsentwässerung sowie über ihren Einfluss auf die Gewäs-
ser. Der vorliegende Bericht stützt sich auf das bereits seit Jahren laufende Monito-
ring. Es wird künftig abzustimmen sein auf: 

 Nationale Vorgaben (Netzwerk Umweltbeobachtung Schweiz NUS) und die Be-
dürfnisse der Kantone; 

 Aktuelle Entwicklungen (neue Stoffe in der Umwelt, Klimaentwicklung etc.); 

 Neue technologische Möglichkeiten 

Verantwortlich für die Umsetzung der Massnahmen sind die kantonalen Fachstellen 
und, für die Siedlungsentwässerung, die Gemeinden, regionalen Organisationen, 
Industrie- und Gewerbebetriebe. 

C1 Gewässermonitoring 
Die Kantone untersuchen die Gewässer und erstatten über die Ergebnisse 
Bericht. Sie berücksichtigen für das Monitoring: 

 Biologische und chemische Parameter mit einer breiten Aussagekraft, 
die für die Beobachtung von langfristigen Veränderungen geeignet sind 
und für die Ziel- oder Grenzwerte in der Gesetzgebung festgehalten 
sind; 

 Gewässereinzugsgebiete, in denen besondere Veränderungen beo-
bachtet werden; 

 Gewässerstellen, bei denen mit Beeinträchtigungen gerechnet werden 
muss (insbesondere Abwasser-Einleitstellen wie z.B. ARA-Ausläufe); 

 Stoffe, die in Gewässern zu Problemen führen können (z.B. Mikrover-
unreinigungen). 

Die Kantone Solothurn und Bern arbeiten für das Monitoring zusammen 
und nutzen die entstehenden Synergien. 

C2 Monitoring Siedlungsentwässerung 
Die Siedlungsentwässerung verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur. 
Die Kantone sind für die Aufsicht über die Planung und die Leistung dieser 
Anlagen verantwortlich. Mit einem Monitoring wird gewährleistet, dass 
mögliche Schwachstellen erkannt und koordinierte Massnahmen ausgelöst 
werden können. 

Die Erhebung der Daten erfolgt im Wesentlichen durch die Leistungserb-
ringer im Rahmen der Selbstkontrolle und der rollenden generellen Ent-
wässerungsplanung. Die Kantone sorgen für die zentrale Erfassung und 
Auswertung im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht. 

Die Kantone erstatten Bericht über die Ergebnisse des Monitorings: 

 GEP-Kenngrössen und Angaben zu den GEP-Massnahmen und deren 
Umsetzung; 

 Selbstkontrolle und behördliche Kontrollen der Industrie- und Gewer-
bebetriebe; 

 Klärschlammkontrollen; 

 ARA-Betriebs- und Stammdaten; 

 Kosten- und Gebühren. 

Tabelle 9. 6: 
Massnahmen der Stossrichtung 
C, Monitoring 
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9.3 Vorbereitung auf neue 
Herausforderungen 

9.3.1 Einleitung 
Neue Aufgaben und Herausforderungen 
stehen der Siedlungsentwässerung be-
vor. Im Vordergrund stehen Mikroverun-
reinigungen, die künftig bei einigen ARA 
eliminiert werden müssen, Klimaverände-
rungen und neue Forderungen an ein 
integrales Einzugsgebietsmanagement.  

Ziel der Kantone ist es, die bestehenden 
Grundlagen zu nutzen um auf die neuen 
Herausforderungen vorbereitet zu sein. 

Die Grundlagen zu den Gewässern, zum 
Verdünnungsverhältnis bei den ARA-
Einleitungen, zu den Leistungen und zum 
Zustand der ARA sowie die Kostenkenn-
zahlen bilden eine gute Voraussetzung 
zur Abschätzung der Folgen neuer Her-
ausforderungen und allenfalls daraus 
abgeleiteter neuer gesetzlicher Auflagen 
des Bundes. 

Soweit es heute schon möglich ist, be-
rücksichtigen einzelne der unter Kapitel 
9.2 aufgeführten Massnahmen diese 
neuen Herausforderungen bereits. 

9.3.2 Mikroverunreinigungen 
Mikroverunreinigungen werden im Kapitel 
2.4 behandelt. Über die Siedlungsent-
wässerung können sie in die Umwelt 
gelangen, wenn sie in der ARA nicht 
abgebaut oder bei Regenereignissen 
entlastet werden. 

Die Vermeidung oder Verminderung der 
Entlastungen ist eine Daueraufgabe der 
Siedlungsentwässerung. Sie wird im 
Rahmen der GEP und der Umsetzung 
der GEP-Massnahmen verfolgt. 

Für die ARA werden heute verschiedene 
mögliche zusätzliche Reinigungsstufen 
untersucht. Im Vordergrund stehen die 
nachgeschaltete Ozonierung oder die 
Behandlung mit Pulveraktivkohle. Die 
Entwicklung dieser Technologien und 
deren Auswirkungen werden durch die 
Kantone verfolgt. Nach heutigem Kennt-
nisstand dürften die Kosten der Abwas-
serentsorgung um 5 – 10%, der Energie-
verbrauch um bis zu 45% steigen, wenn 
eine solche Behandlung gefordert wird.  

In Zusammenhang mit der Problematik 
der Mikroverunreinigungen stehen haupt-
sächlich die Massnahmen A1 "Regionale 
Studien" und "Monitoring" (C1, C2). Ge-
nauere Abklärungen gestützt auf aktu-
ellste Kenntnisse sind bereitzustellen. 

9.3.3 Klimaveränderung 
Die Klimaveränderung wird zu einem 
veränderten Niederschlags- und Tempe-
raturregime führen. 

Intensivere kurze Niederschläge und 
häufigere Hochwasserereignisse stellen 
erhöhte Anforderungen an die Entwässe-
rung der Siedlungen. 

Andererseits dürften vermehrt längere 
Trockenperioden mit höheren Tempera-
turen und längeren Niederwasserperio-
den auftreten. Hier können ungenügende 
Verdünnungsverhältnisse in den Gewäs-
sern bei den Einleitstellen der ARA sowie 
vermehrte Ablagerungen in den Kanali-
sationen mit Geruchsbildung zu Proble-
men führen. 

Beide Effekte müssen sowohl bei der 
ARA-Planung als auch bei der generellen 
Entwässerungsplanung berücksichtigt 
werden. Dies wurde für die ARA in der 
Massnahme A1 "Regionale Studien" und 
für die Kanalisationsnetze in der Mass-
nahme A2 "Erstellung und Nachführung 
der GEP nach neuem Musterpflichten-
heft" berücksichtigt.  

9.3.4 Einzugsgebietsmanagement  
Integrales Einzugsgebietsmanagement 
oder Flussgebietsmanagement im Sinne 
der Wasserrahmenrichtlinie der EU sieht 
eine Abstimmung aller Massnahmen in 
den verschiedenen Sektoren der Was-
serwirtschaft in zu definierenden Ein-
zugsgebieten vor. 

Während in der EU das Thema bereits 
länger diskutiert und ansatzweise umge-
setzt wird, sind in der Schweiz noch kei-
ne konkreten Vorgehensweisen bestimmt 
worden. Gegenwärtig werden durch die 
Wasser-Agenda 21 gemeinsam mit dem 
Bund (BAFU) ein Leitbild und Leitlinien 
erarbeitet.  

Die Kantone haben als Aufsichts- und 
Bewilligungsbehörde aber bereits heute 
die Aufgabe, Koordinationsbedarf bei 
Arbeiten im Umfeld von Gewässern oder 
beim Umgang mit Wasser im engeren 
Sinn zu erkennen und dafür zu sorgen, 
dass Vorhaben und Massnahmen auf-
einander abgestimmt werden. Diese Auf-
gabe nehmen sie mit dem Sachplan 
Siedlungsentwässerung VOKOS bereits 
zu einem grossen Teil wahr. 

Bei Bedarf werden konkrete Abklärungen 
für einzelne Gewässereinzugsgebiete 
einzuleiten sein. In diesem Zusammen-
hang stehen die Massnahmen A1 "Regi-
onale Studien" und allenfalls B1 "Ver-
besserung der Organisation". 
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9.4 Nachhaltigkeitsbeur-
teilung 

Die Beurteilung der Auswirkungen der 
aufgezeigten Massnahmen auf die nach-
haltige Entwicklung erfolgt vorab für jede 
dargestellte Massnahme mit dem Nach-
haltigkeitskompass des Kantons Bern 
[9.2]. Massnahmen, die nicht zu einer 
mehrheitlich positiven Wirkung im Sinne 
der nachhaltigen Entwicklung beitragen, 
sollen so erkannt und vermieden werden. 
In den Massnahmenblättern ist für die 
Massnahmen A1 bis B9 jeweils das Er-
gebnis der Beurteilung dargestellt. 

Die Aggregierung erfolgte, indem der 
Mittelwert aus allen Massnahmen be-
rechnet wurde. Die resultierende Abbil-
dung 9.1 zeigt: 

 Im Bereich „Umwelt“ nur positive 
Wirkungen, erwartungsgemäss bei 
der Wasserqualität am deutlichsten, 
da ja die Massnahmen in erster Linie 
auf die Umsetzung von Gewässer-
schutzanforderungen ausgelegt sind. 

 Im Bereich „Wirtschaft“ ebenfalls eine 
mehrheitlich positive Wirkung. Zwar 
wird die konsequente Umsetzung 
des Verursacherprinzips noch zu 
leicht höheren Gebühren führen. Auf 
der andern Seite wird die Ressour-
ceneffizienz gefördert. Bereits bei 
den früheren Ausgaben von VOKOS 
hat sich die Ausrichtung auf Mass-
nahmen mit gutem Kosten-Nutzen-
Verhältnis auch wirtschaftlich be-
währt. Die vorausschauende Planung 
für die Werterhaltung und die Auslö-
sung von Neuinvestitionen tragen 
ebenfalls zur guten wirtschaftlichen 
Beurteilung bei. 

 Im Bereich „Gesellschaft“ zeigt sich 
insgesamt eine schwach positive 
Wirkung. Selbstverständlich sind po-
sitive Wirkungen in der Leistung der 
Siedlungsentwässerung für die Ge-
sellschaft zu finden, wie hygienische 
Verhältnisse im Siedlungsraum, eine 
sichere Ableitung von Regenwasser 
bei Starkregen, weniger Geruchs-
emissionen usw. Andererseits wer-
den neue, grössere und effizientere 
Organisationen die Mitsprache der 
Bevölkerung vermindern. Der direkte 
Ansprechpartner für Abwasserfragen 
wird zunehmend nicht mehr in der 
Gemeinde sein. Der Anteil der eh-
renamtlichen Leistungen wird weiter 
abnehmen.  

Gesamthaft gesehen bleibt eine stark 
positive Wirkung im Sinne der nachhalti-

gen Entwicklung erhalten. Vorsicht ist 
angezeigt bei der Umsetzung von Mass-
nahmen, die die Gemeindeautonomie, 
die Partizipation der Bevölkerung und die 
ehrenamtlichen Tätigkeiten tangieren. 
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Literatur: 
[9.1] Verband Schweizer Abwasser- und 

Gewässerschutzfachleute, VSA: 
Musterpflichtenheft für den Gene-
rellen Entwässerungsplan [Ver-
nehmlassungsversion], Glattbrugg, 
Juni 2009. 

[9.2] Berner Nachhaltigkeitskompass: 
Instrument und Leitfaden, Amt für 
Umweltkoordination und Energie, 
Version 2008. 

 

 

Abbildung 9.1: 
Zusammenzug der Nachhaltig-
keitsbeurteilungen der Mass-
nahmen A1 bis B9. 
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Einleitung 

Das vorangehende Kapitel 9 "Bilanz und Massnahmen" bietet einen Überblick über 
den Stand der Siedlungsentwässerung, über die noch bestehenden Defizite und die 
notwendigen Massnahmen. Es stützt sich auf die Ziele gemäss Kapitel 1.2.2 und auf 
die Sachkapitel 2 bis 8. Aufgrund dieser Bilanz haben die Kantone Bern und Solo-
thurn entschieden, drei Stossrichtungen zu verfolgen:  

 Stossrichtung A: Abstimmung von Massnahmen im Einzugsgebiet; 

 Stossrichtung B: Zusammenarbeit der Leistungserbringer; 

 Stossrichtung C: Monitoring. 

Die 14 auf den nachfolgenden Seiten beschriebenen Massnahmen dienen dazu, die 
in den Stossrichtungen aufgestellten Ziele zu erreichen. Die Massnahmen werden 
nach Stossrichtungen gruppiert (Tabelle M1). Eine kurze Vorstellung der drei Stoss-
richtungen und eine Zusammenfassung der ihnen zugeordneten, konkreten Mass-
nahmen befindet sich im Kapitel 9.2.  

Die Massnahmenblätter beinhalten: 

 die Ziele, die mit der Massnahme erreicht werden sollen; 
 die gesetzlichen Grundlagen; 
 die Verantwortlichkeiten (für wen ist die Massnahme verbindlich); 
 eine Kurzbeschreibung der Massnahme; 
 die Kosten der Massnahme; 
 die Begründung für die Massnahme; 
 die Nachhaltigkeitsbeurteilung; 
 Abhängigkeiten und Zielkonflikte; 
 eine Zuordnung zu den Betroffenen, sofern dies möglich ist. 

 

Stossrichtung Massnahmen 

A 
Abstimmung von 
Massnahmen im Ein-
zugsgebiet 

A1 Regionale Studien 
A2 Erstellung und Nachführung der GEP nach dem neuen 

Musterpflichtenheft 
A3 Industrielle Grosseinleiter 

B 
Zusammenarbeit der 
Leistungserbringer 
 

 Gemeinden und regionale Organisationen: 
B1 Verbesserung der Organisation  
B2 Umsetzung der GEP-Massnahmen 
B3 Grundstücksentwässerung in den Gemeinden 
B4 Ausbau, Sanierung und Zusammenschlüsse von ARA 
B5 Erfassung der relevanten Industriebetriebe 
B6 Grund- und Regenabwassergebühr 

 Industrie und Gewerbe: 
B7 Kooperations- und Branchenvereinbarungen 
B8 Abwassereinleitung von Einzelbetrieben 

 Landwirtschaftliche Schulen: 
B9 Umweltschonende Verwertung von Hofdünger 

C 
Monitoring 

C1 Gewässermonitoring 
C2 Monitoring Siedlungsentwässerung 

 

 

Massnahmenblätter

Tabelle M1: 
Stossrichtungen und Massnah-
men des Sachplans 
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Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Die Massnahmen A1 bis A3 und B1 bis B9 wurden mit dem „Berner Nachhaltigkeits-
kompass“ beurteilt. Die Ergebnisse sind in den Massnahmenblättern dargestellt und 
kommentiert. Die Monitoring-Massnahmen C1 und C2 werden nicht beurteilt. Sie 
liefern viel mehr die Grundlagen zur Nachhaltigkeitsbeurteilung und  für die Kontrolle, 
ob die gesetzten Ziele mit den Massnahmen erreicht werden. 
 
Im Nachhaltigkeitskompass werden jeweils die Zielbereiche und Indikatoren beurteilt, 
die in einem direkten Zusammenhang mit der jeweiligen Massnahme und ihren Aus-
wirkungen stehen. Als Ausgangslage dient der aktuelle Zustand. Da in der Sied-
lungsentwässerung bereits ein hoher Stand erreicht ist, werden nur in wenigen Ziel-
bereichen grosse Ausschläge prognostiziert.  

Liste der Abkürzungen:  

Bund  

GschG:  Bundesgesetz über den Schutz von Gewässern, vom 24. Januar  
  1991 

GschV:  Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 

StFV:   Verordnung vom 27. Februar 1991 über den Schutz vor Störfällen 

USG:   Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz 

 

Kanton Bern:  
 

KGV:  Kantonale Gewässerschutzverordnung vom 24. März 1999  

KGschG: Kantonales Gewässerschutzgesetz vom 11. November 1996  

AWA:  Amt für Wasser und Abfall 

AGR:  Amt für Gemeinden und Raumordnung 

LANAT:  Amt für Landwirtschaft und Natur 

 

Kanton Solothurn: 
 

GWBA:  Gesetz über Wasser, Boden und Abfall vom 4. März 2009 

VWBA :  Verordnung über Wasser, Boden und Abfall vom 22. Dezember 2009 

AfU:  Amt für Umwelt 

AGEM:  Amt für Gemeinden 

ALW:  Amt für Landwirtschaft 
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Regionale Studien 
 

Zielsetzung 

 Optimale Lösung und Koordinationsbedarf für einzelne Regionen unter Berück-
sichtigung von ökologischen und ökonomischen Kriterien abklären. 

 Grundlage zur Förderung des effektiven und effizienten Mitteleinsatzes der öf-
fentlichen Hand schaffen. (Kanton, Verbände, Gemeinden). 

 Strategien aufzeigen, wie Bauvorhaben unter komplexen Bedingungen, wie zum 
Beispiel bei unterschiedlichem Sanierungsbedarf verschiedener Anlagen, koordi-
niert werden können. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchV, Art. 4 

Kanton Bern:  

KGschG Art. 7, Abs. 1 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 5, 14, 92 und 95, 
        VWBA §§ 33 

Verantwortlichkeiten 

 Kantonale Fachstellen: AWA / AfU 
 regionale Organisationen und Gemeinden 

 
Massnahme 

Auslösen von regionalen Studien, um den Sanierungs- und Ausbaubedarf von Klär-
anlagen aufeinander abzustimmen. Wo regionale Organisationen und Gemeinden die 
Studien nicht selbst auslösen, tun dies die kantonalen Fachstellen. 

Kosten 

Die Kosten für solche Studien sind relativ gering. Sie sind darauf ausgelegt, Baupro-
jekte auf optimale Lösungen auszurichten. Tiefere Projektierungs-, Investitions- und 
Folgekosten sollten die Kosten der Studien mehr als ausgleichen. 

Begründung 

 In Zukunft wird die Koordination von Ausbau- und Sanierungsmassnahmen unter 
den ARA an Bedeutung gewinnen. 

 Die Koordination von Bauvorhaben bei ARA mit unterschiedlichem Sanierungs-
bedarf (bedingt durch grosse Altersunterschiede der Anlagen) ist komplex und 
bedarf einer frühzeitigen Abklärung.  

 Neu muss eine stärkere Gewässerorientierung angestrebt werden (Flusseinzugs-
gebiete). 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Die regionalen Studien 
sind auf eine Optimierung 
der Leistung der Abwas-
serreinigung und die Mi-
nimierung der Gewässer-
belastung ausgerichtet. 
Die regionale Zusammen-
arbeit fördert wirtschaftli-
che Massnahmen. Hinge-
gen wird die lokale Mit-

sprache und in kleinen Gemeinden und Regionen oft auch die ehrenamtliche Tätig-
keit vermindert. 

A1 

Umwelt

Wirtschaft

Gesellschaft

gesamt

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6
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Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

 Die Massnahme dient unter Umständen als Grundlage für die Umsetzung der 
Massnahme B4. Die regionalen Studien sollen daher so schnell wie möglich, aber 
gestaffelt gemäss Abbildung M1, erarbeitet werden. 

Mögliche Regionen 

 
Abbildung M1 zeigt mögliche Abwasserregionen. Für die noch zu definierenden Ab-
wasserregionen muss die optimale Lösung aus ökologischer und ökonomischer Sicht 
abgeklärt werden. Anschliessend sind die notwendigen Schritte zu treffen, damit die-
ses Optimum erreicht werden kann. 

Grün:  laufende regionale Studien  

Rot:  regionale Studien werden 2010 ausgelöst 

Grau:  regionale Studien werden nach Bedarf ausgelöst. 

Abbildung M1: 
Mögliche Abwasserregionen. Für 
diese muss aus ökologischer und 
ökonomischer Sicht die optimale 

Lösung abgeklärt werden. 
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GEP-Erstellung und Nachführung 
 

Zielsetzung 

Bis 2013 sind alle Erst-GEP (kommunale wie auch Verbands- und regionale GEP) 
erstellt. Noch nicht begonnene GEP in kleinen Gemeinden können bei Bedarf mit 
dem Verbands-GEP koordiniert werden. Spätestens 10 Jahre nach ihrer ersten Er-
stellung werden die GEP auf Basis des neuen VSA-Musterpflichtenhefts nachgeführt. 
Die weitere Nachführung erfolgt in einer rollenden Planung. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchV Art. 5, Abs. 1  

Kanton Bern:  

KGSchG Art. 9, Abs. 1  

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 107 und 111 

Verantwortlichkeiten 

 Kantonale Fachstellen: AWA / AfU  
 VSA 
 Gemeinden und regionale Organisationen 

Massnahme 

Die kantonalen Fachstellen sorgen dafür, dass alle Gemeinden und regionalen Orga-
nisationen über aktuelle Plangrundlagen verfügen. Die Generelle Entwässerungspla-
nung wird in eine rollende Planung überführt. Die kantonalen Fachstellen machen die 
nötigen Vorgaben. Sie richten sich dabei nach den Grundlagen (Pflichtenheften) der 
Fachorganisation VSA und setzen sich bei dieser für die Erstellung dieser Grundla-
gen ein. Gemeinden und regionale Organisationen erteilen die Aufträge gestützt auf 
diese Grundlagen. 

Kosten 

Eine generelle Entwässerungsplanung ist in jedem Fall nötig. Eine richtig angelegte, 
rollende Planung verhindert, dass Plangrundlagen veralten und hilft, Kosten zu spa-
ren.  

Begründung 

Der GEP bildet die Grundlage, um die Ziele der Siedlungsentwässerung zu erreichen 
respektive zu erhalten. Allen voran den nachhaltigen Betrieb und Unterhalt, die 
Fremdwasserreduktion, den Gewässerschutz in den Gemeinden sowie eine langfris-
tige kostendeckende Finanzierung. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Positive Wirkungen im 
Sinne der Nachhaltigkeit 
werden vor allem im Be-
reich der Wirtschaftlich-
keit (langfristige In-
vestitionsplanung und 
Werterhaltung der Ab-
wasseranlagen) und im 
Bereich Gewässerschutz 
(Reduktion von Misch-

wasserentlastungen, Sanierung von Kanalisationen sowie Reduktion des Fremdwas-
seranteils) erwartet. 

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Die Erstellung und Nachführung der GEP ist massgeblich von der Motivation der 
Gemeinden abhängig. Bei der GEP-Bearbeitung kommt es häufig zu langen Bearbei-
tungszeiten, die nicht immer im Einflussbereich der kantonalen Behörden liegen. 

A2 

Umwelt

Wirtschaft

Gesellschaft

gesamt

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6
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Industrielle Grosseinleiter 
 

Zielsetzung 

Grosseinleiter haben als Belastungsquelle und als Kostenträger einen grossen Ein-
fluss auf die zu erstellende und zu betreibende Infrastruktur und die resultierenden 
Kosten pro Kostenträger. Durch die Berücksichtigung der bestehenden Grosseinlei-
tern und der möglichen wirtschaftlichen Entwicklung bei Planungen - insbesondere 
beim Ausbau von Kläranlagen - sollen Fehlinvestitionen verhindert und eine ange-
messen Kapazität für die künftige Entwicklung bereitgestellt werden.  

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchG Art. 3a  

Kanton Bern:  

KGV Art. 35  

Industrie-, Gewerbe- und Dienstleis-
tungsbetriebe 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 94 und 119 

Grundsätze der Bemessung der Abga-
ben 

 

Verantwortlichkeiten 

 Betreiber der öffentlichen ARA 
 Standortgemeinden 
 kantonale Fachstellen AWA / AfU 

Massnahme 

Bei Planungen von Abwasseranlagen sind die Grosseinleiter angemessen zu berück-
sichtigen. Verantwortlich sind in erster Linie die Betreiber der Anlagen. Sie werden 
angemessen unterstützt von den Standortgemeinden der Betriebe. Die kantonalen 
Fachstellen prüfen die Planungen. 

Kosten 

Die Massnahme ist auf die Vermeidung von Fehlinvestitionen ausgelegt. Die Mehr-
kosten bei der Planung werden kaum eine Rolle spielen. 

Begründung 

Ausbauten von Anlagen sollen auf den effektiven Bedarf zugeschnitten werden. Es ist 
deshalb zu prüfen, ob ansässige Betriebe Veränderungen planen, Massnahmen zur 
Abwasserbehandlung (Frachtverminderung) vorsehen und ob neue Betriebe bezie-
hungsweise Betriebsstandorte zu Veränderungen führen können. Insbesondere sind 
grosse Ausbauten zu verhindern, die später aufgrund von Massnahmen der 
Grosseinleiter nicht ausgelastet werden. Für grosse Belastungen aus dem Tourismus 
gelten ähnliche Anforderungen. Die Entwicklung der Branche ist zu verfolgen. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Die Massnahme hat in 
allen Dimensionen posi-
tive Auswirkungen. Sie 
ist in erster Linie auf die 
Wirtschaftlichkeit ausge-
richtet, führt aber bei 
erfolgreicher Anwendung 
auch zu einer Verminde-
rungen von Emissionen 
beziehungsweise  Im-

missionen. Weitere Nebeneffekte können die Reduktion der Störfallanfälligkeit und 
ein optimiertes Leistungsangebot für die Region sein. 

A3 

Umwelt

Wirtschaft

Gesellschaft

gesamt

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6



MASSNAHMENBLÄTTER  VOKOS 2010 

118 

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Die öffentlichen Anlagen zur Abwasserentsorgung sind auf lange Nutzungsdauern 
ausgelegt. Bei der Planung von Anlagenerneuerungen beträgt der Planungshorizont 
in der Regel 15 bis 30 Jahre. Industrie und Gewerbe entwickeln und verändern sich in 
der Regel viel rascher. Die zeitlichen Planungshorizonte sind in der Privatwirtschaft 
deshalb oft kürzer.  

 
Kläranlagen mit einem relevanten Industrie- (Tourismus-) Anteil von über 30% 
(Berechnet aus der Belastung in Einwohnerwerten EW und der Zahl der angeschlos-
senen Einwohner). 

 

Kanton Bern  

 
ARA Industrie-

Anteil 
Fornet-Dessous 96.0%
Langnau 58.9%
Grosshöchstetten 55.6%
Ins 54.3%
Dürrenroth 47.6%
Worblental 43.4%
Bern AG 41.3%
ZALA 34.9%
Meiringen 34.7%
Wohlen 33.8%
Lyss 33.5%
unteres Kiesental  31.7%

 
 
ARA Tourismus-

Anteil 
Grindelwald 67.9%
Lauterbrunnen 59.8%
Adelboden 58.8%
Kandersteg 47.8%
Lüscherz 39.8%
Brienzwiler 32.5%
Erlach 31.6%
  

Kanton Solothurn  

 
ARA Industrie-

Anteil 
Schönenwerd 70.0%
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Verbesserung der Organisation 
 

Zielsetzung 

1. Die Inhaber und Betreiber von Abwasseranlagen – in der Regel Gemeinden, Ver-
bände und regionale Organisation – kennen ihre Aufgaben. Das entsprechende Leis-
tungsverzeichnis wird von allen Betroffenen akzeptiert und fachlich richtig angewen-
det. Der Kanton prüft die Durchsetzung dieser Vorgaben.  

2. Gemeinden und regionale Organisationen, die sich effizienter und professioneller 
organisieren möchten, werden dabei durch den Kanton beratend unterstützt und fi-
nanziell gefördert. 

 

Gesetzliche Grundlagen 

Kanton Bern:  

KGSchG und KGV  

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 92 und 95-99 

 

Verantwortlichkeiten 

 kantonale Fachstellen AWA / AfU und AGR / AGEM 
 regionale Organisationen und Gemeinden 

 
Massnahme 

AWA / AfU stellen ein Leistungsverzeichnis für die Abwasserentsorgung bereit. Es ist 
für regionale Organisationen und Gemeinden verbindlich. Der Kanton prüft die 
Durchsetzung dieser Vorgaben durch geeignete Mittel. Dazu gehören Selbstdeklara-
tion der Gemeinden und stichprobeweise Kontrolle nach Prioritäten im Rahmen von 
direkten Kontakten der kantonalen Fachstellen AWA / AfU mit den Gemeinden. 

Werden für die Verbesserung der Aufgabenerfüllung organisatorische Veränderungen 
geprüft, unterstützen die Fachstellen AWA / AfU und AGR / AGEM die Gemeinden 
und Organisationen. Im Kanton Bern setzen sich die Fachstellen für eine Änderung 
des KGSchG ein, um eine finanzielle Unterstützung aus dem Abwasserfonds zu er-
möglichen. 

Kosten 

Die Massnahme zur Erreichung des ersten Ziels verursacht keine zusätzlichen Kos-
ten. 

Die Kosten für die Vorhaben im Zusammenhang mit dem zweiten Ziel sind verhält-
nismässig gering und werden in vielen Fällen durch Einsparungen dank Synergie- 
und Skaleneffekten innert weniger Jahre kompensiert. 

Begründung 

1. Die Aufgaben der Siedlungsentwässerung sind vielseitig. Die Beschreibung dieser 
Aufgaben, ergänzt mit den jeweils gültigen gesetzlichen Grundlagen dient allen Ver-
antwortlichen zur Überprüfungen ihrer Tätigkeit und Vollständigkeit der Aufgabener-
füllung. In Gebieten mit regionalen Leistungserbringern erleichtert das Leistungsver-
zeichnis die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den Gemeinden und den regio-
nalen Organisationen. 

2. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich eine Beratung und finanzielle Förderung von 
Vorhaben zur Verbesserung der Organisation eindeutig lohnt, wenn die Initiative 
durch die Gemeinden und regionalen Organisationen selber ergriffen wird. Auch 
wenn sie verhältnismässig wenig Zeit und Geld kostet, ist eine kantonale Unterstüt-
zung in den meisten Fällen willkommen und hilft wesentlich bei der Auslösung solcher 
Vorhaben. 

B1 
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Nachhaltigkeit 
Eine klare Aufgabenzutei-
lung zu den Gemeinden 
und regionalen Organisa-
tionen wird den Unterhalt 
und die Werterhaltung 
der Anlagen verbessern. 
Geringerer Fremdwas-
seranfall, weniger Ab-
wasserverluste durch 
undichte Leitungen sowie 

weniger Entlastungen werden die Gewässerbelastungen vermindern. Der  langfristige 
Erhalt der Infrastruktur und eine effizientere Leistungserbringung werden gefördert.  

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Die Erarbeitung der Grundlagen (Aufgabenbeschreibung beziehungsweise Leis-
tungsverzeichnis) ist auf die Vermeidung von Zielkonflikten ausgelegt und wird mit 
Vertretern der Betroffenen erarbeitet. 

Bei der Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Regionen für Vorhaben zur Ver-
besserung der Organisation werden die Zielkonflikte von Fall zu Fall gelöst. 

Umwelt

Wirtschaft

Gesellschaft

gesamt

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6
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Umsetzung der GEP-Massnahmen 
 

Zielsetzung 

Die in den generellen Entwässerungsplanungen (GEP) definierten Massnahmen wer-
den termingerecht umgesetzt. Die langfristige Funktionstauglichkeit der Infrastruktur 
und die Verminderung von Gewässerbelastungen werden sichergestellt. Gut geplante 
und etappierte Werterhaltungsmassnahmen verhindern grosse Investitionsschübe.  

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchV Art. 5 

Kanton Bern:  

KGV Art. 6 bis 8 

Kanton Solothurn: 

GWBA §§ 108 und 109 

        VWBA §§ 30 

Verantwortlichkeiten 

 Gemeinden und regionale Organisation 
 Kantonale Fachstellen AWA / AfU 

 
Massnahme 

Die Massnahmepläne aus den GEP sind für Gemeinden und regionale Organisatio-
nen verbindlich. AWA und AfU überprüfen die Umsetzung der GEP-Massnahmen im 
Rahmen von GEP-Check-Sitzungen.  

Die Gemeinden mit grossem Defizit in der Umsetzung der GEP-Massnahmen 
werden vom AWA gezielt angesprochen (siehe nächste Seite). 

Das AfU plant ein GEP-Controlling und darauf basierend eine regelmässige 
Überprüfung der Umsetzung der GEP-Massnahmen. 

Kosten 

 Die Kosten sind im Kanton Bern in den Massnahmeplänen ausgewiesen.  

 Sie sollten im Wesentlichen durch die getätigten Einlagen in die Spezialfinanzie-
rung Werterhalt gedeckt werden können. 

 Das Unterlassen von Sanierungen kann zur Schadenvergrösserung oder zu teu-
ren Sofortmassnahmen führen. 

Begründung 

Der GEP ist behördenwirksam. Gemeinden sind verpflichtet, ihre GEP umzusetzen. 
Erst mit Umsetzung der GEP-Massnahmen können die verfolgten Ziele in der Sied-
lungsentwässerung, allen voran die Fremdwasserreduktion, der ordnungsgemässe 
Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen in den Gemeinden und die langfristige 
kostendeckende Kostenplanung erreicht und erhalten werden. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Positive Wirkungen im 
Sinne der Nachhaltigkeit 
werden vor allem im Be-
reich der Wirtschaftlichkeit 
(langfristige Investitions-
planung und Werterhaltung 
der Abwasseranlagen) im 
Bereich Gewässerschutz 
(Reduktion von Mischwas-
serentlastungen, Sanie-

rung von Kanalisationen und Fremdwasserreduktion) erwartet. 

 

B2 

Umwelt

Wirtschaft

Gesellschaft

gesamt

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6
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Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Das Engagement der Gemeinden und ihrer Organisation ist massgebend für die 
Wahrnehmung der Pflichten. Die kleinräumige Gemeindestruktur wirkt sich hier oft 
nachteilig aus. Der Kanton hat nur begrenzte Einflussmöglichkeiten auf die Gemein-
den.   

 

Defizit in der Umsetzung der GEP-Massnahmen  in Gemeinden, die ihren 
GEP vor vier oder mehr Jahren abgeschlossen haben: 

 

Mittleres Defizit: 50 - 80 % der Mass-
nahmen1 wurden umgesetzt 

Grosses Defizit: weniger als 50 % der 
Massnahmen1 wurden umgesetzt 

Aegerten Aefligen 
Attiswil Golaten 
Bäriswil Ipsach 
Brügg Lotzwil 
Bühl Lyss 
Frutigen Saxeten 
Grossaffoltern Sutz-Lattrigen 
Habkern  
Kappelen  
Meikirch  
Meinisberg  
Moosseedorf  
Nidau  
Niederbipp  
Niederönz  
Oberhofen  
Riggisberg  
Safnern  
Steffisburg  
Studen  
Täuffelen  
Tschugg  
Ursenbach  
Urtenen  
Walkringen  
Walliswil b. W.  
Walperswil  
Wangenried  
Worben  
Zollikofen  
Zwieselberg  

 
1 Gezählt wurden die Massnahmen, welche bis zum Zeitpunkt der Überprüfung laut 
GEP-Massnahmenplan hätten umgesetzt sein müssen. 
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Grundstücksentwässerungen in den Gemeinden 
 

Zielsetzung 

Die Kontrolle neu erstellter Grundstücksentwässerungen (Hausanschlussleitungen) 
durch die Gemeinden wird überall entsprechend SN 592000, das heisst inklusive 
Kanalfernsehen und Dichtheitsprüfung durchgeführt.  

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchG, Art. 15 

Kanton Bern:  

KGV, Art. 6, Abs. 1a 

       BewD Art. 47, 47a 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 83 und 95:  

        VWBA §§ 22 

Verantwortlichkeiten 

 Gemeinden 
 Regierungsstatthalter 
 Kantonale Fachstelle AWA / AfU 

Massnahme 

Die Gemeinden sind für die Baukontrollen zuständig. Die Regierungsstatthalter haben 
die Aufsichtspflicht. 

 

 Das AWA behält sich die Anordnung von Stichproben bezüglich der Dich-
tigkheit von neu erstellten Grundstücksentwässerungen vor. 

 Das AWA wird den Kontakt mit den Regierungsstatthaltern verstärken. 

 Das Musterabwasserreglement (MAR) für die Gemeinden wird vor allem 
hinsichtlich der Grundsätze für die Liegenschaftsentwässerung überarbei-
tet. 

 Fehlende Unterlagen  werden  in Zusammenarbeit mit den Gemein-
den/Verbänden erstellt. 

 

 Der Kanton Solothurn stellt ähnliche Massnahmen zur Verbesserung der 
Kontrolle der Grundstücksentwässerungen durch die Gemeinden auf. 

Kosten 

Unerheblich  

Begründung 

Nur ein komplett dichtes Kanalisationsnetz verhindert das Eindringen von Fremdwas-
ser und das Austreten von Abwasser. Ein Grossteil der Undichtigkeiten des Kanalisa-
tionsnetzes liegen in den privaten Hausanschlussleitungen. 75  Prozent dieser Un-
dichtigkeiten entstehen bereits bei der Erstellung! Ohne eine systematische Kontrolle 
aller neu erstellten Grundstücksentwässerungen kann die Dichtigkeit eines Kanalisa-
tionsnetz daher nicht erreicht werden.  

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Durch die Kontrolle bei 
der Erstellung werden 
Schäden von Anfang an 
vermieden. Geschieht 
dies nicht, müssen die 
Leitungen später aufwän-
dig saniert werden und 
führen zu hohen Kosten 
für die nächste Generati-
on – oder die Schäden 
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werden nie behoben und stellen eine Gefahr für das Grundwasser und eine Quelle für 
Fremdwasser dar.  

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Die Aufgabe liegt im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden. Deren Engagement und 
Organisation ist daher massgebend für die Zielerreichung. Die kleinräumige Gemein-
destruktur wirkt sich hier oft nachteilig aus. Der Kanton hat nur begrenzte Einfluss-
möglichkeiten auf die Arbeit der Gemeinden. Eine systematische Beratung und Kon-
trolle der Gemeinden ist vor allem aufgrund der grossen Anzahl aufwändig. Zudem 
fallen die Aufgaben in kleinen Gemeinden nicht so häufig an, dass eine Fachperson 
eingesetzt werden kann. Langfristig kann die Situation nur durch eine geeignete Or-
ganisationsstruktur verbessert werden. 
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Ausbau, Sanierung und Zusammenschlüsse von ARA 
 

Zielsetzung 

 Garantie für die dauernde und langfristige Gewährleistung der Abwasserreini-
gung. 

 Leistungssteigerung und/oder Reduktion der spezifischen Kosten. 

 Entlastung von kleinen, oft sensiblen Gewässern. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GschV Art. 4, 10 und 13, Anhang 2 und Anhang 3.1 

Kanton Bern: 

KGschG Art. 7 

       KGV Art. 13 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 94 und 101 

 
Verantwortlichkeiten 

 Gemeinden und regionale Organisationen 
 kantonale Fachstellen AWA / AfU 

 
Massnahme 

Kläranlagen, die die erforderlichen Leistungen nicht mehr erbringen oder die ein Ge-
wässer übermässig belasten, sind auszubauen, und die Leistungen gemäss Vorgabe 
sind zu erfüllen; oder sie sind aufzuheben, und das Abwasser ist auf eine dafür ge-
eignete ARA abzuleiten. Verantwortlich sind die Gemeinden beziehungsweise die 
regionalen Organisationen als Betreiber der Anlagen. AWA und AfU sorgen für die 
Formulierung der Auflagen, das Setzen von Fristen und die Erfolgskontrolle. 

Kosten 

Die Kosten werden in den einzelnen Projekten definiert.  

Begründung 

 Die Einleitungsbedingungen sind dauernd zu gewährleisten. Ausbauten mit Leis-
tungssteigerungen sind erforderlich, wenn die ARA am Standort weiter betrieben 
werden muss und sie die Anforderungen im aktuellen Zustand nicht erfüllen kann. 
Weiter ist die Betriebssicherheit zu gewährleisten. 

 Für kleinere ARA ist es oft am wirtschaftlichsten, wenn sie an eine grössere An-
lage angeschlossen werden können. Diese erbringen in der Regel die besseren 
und konstanteren Reinigungsleistungen. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Die Massnahme ist auf 
die Erreichung von Um-
weltzielen und auf Wirt-
schaftlichkeit ausgelegt. 
Gesellschaftlich bringt 
die Massnahme allenfalls 
den Nachteil, dass die 
Identifikation der lokalen 
Bevölkerung abnimmt, 
wenn ein Anschluss an 

eine grössere ARA der Region erfolgt. Gesamthaft weist die Massnahme aber  positi-
ve Effekte auf. 
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Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

 Vor allem für den Zusammenschluss von Anlagen aber auch im Hinblick auf ei-
nen gemeinsamen Betrieb mehrerer Anlagen sollten Bauvorhaben koordiniert 
angegangen werden können. Dies kann bei unterschiedlichem Sanierungsbedarf 
bedingt durch grosse Altersunterschiede der Anlagen erschwert sein. Die Mass-
nahme A1 sollte darüber Klarheit schaffen.  

 Bei ARAs, die keinen Sanierungsbedarf aufweisen, aber trotzdem eine ungenü-
gende Leistung erbringen, ist zuerst zu überprüfen, ob eine Betriebsoptimierung 
den Ausbau erspart. 

 Das Zusammenschliessen von ARA bedeutet die Erstellung von neuen Leitungen 
anstelle eines ARA-Ausbaus. Die Auswirkungen auf die Gesamtkosten sind im 
Auge zu behalten.  

 

Betroffene ARA: 
Ausbau / Sanierung im Vordergrund1:  

  

ARA Brienz 

ARA Lauterbrunnen 

 

ARA Fulenbach 

ARA Meltingen/Zullwil 

ARA Nunningen 

ARA Olten (Projektauschrieb 2009) 

ARA Gunzgen (Ausbau 2009/2010) 

 

Anschluss an grössere ARA im Vordergrund: 

  

ARA Bleiken 

ARA Boltigen 

ARA Därligen 

ARA Lamboing2  

ARA Teuffenthal 

ARA Beatenberg-Wang 

ARA Innertkirchen 

ARA Lüscherz 

ARA Wileroltigen 

ARA Witzwil 

ARA Bannwil  

ARA Himmelried West 

ARA Riedholz (in Planung) 

ARA Kleinlützel 

ARA Nuglar (Anschluss erfolgt 2010) 

ARA Wisen (Anschluss erfolgt 2011) 

ARA Seewen (in Planung) 

ARA Welschenrohr 

 

 

                                                      
1 Das Kosten/Nutzen-Verhältnis eines Anschlusses muss auch abgeklärt werden. 
2 Gespräche mit Twann laufen 
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Erfassung der relevanten Industriebetriebe 
 

Zielsetzung  

Die Kenntnisse über die relevanten Industriebetriebe im Einzugsgebiet einer ARA 
sind immer aktuell. Die nötigen Daten und Grundlagen stehen zur Verfügung. Sie 
dienen der Gemeinde zur Gebührenfestlegung, den regionalen Organisationen zur 
Kostenverteilung, den GEP-Planern für die planerische Arbeit und dem Kanton zur 
Erfüllung seiner Aufsichtspflicht. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchV Art. 13 bis 15 

Kanton Bern : 

KGV Art. 2 und 6 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 83 und 95 

       VWBA §§ 22 

 

Verantwortlichkeiten 

 Gemeinden 
 Kantonale Fachstellen AWA / AfU 

 
Massnahme 

Die Kenntnis der relevanten Industriebetriebe ist für einen sachgemässen Gewässer-
schutz unabdingbar. Die Gemeinden sind dafür verantwortlich, dass die zuständigen 
Stellen (regionale Abwasserorganisation und kantonale Fachstellen) über aktuelle 
Kenntnisse verfügen. Sie werden dabei von den kantonalen Fachstellen unterstützt. 

Kosten 

Eine konsequente, laufende Aktualisierung erspart Kosten für aufwändige Erhebun-
gen. 

Begründung 

Industriebetriebe bilden oft eine relevante Belastungsquelle für die Siedlungsentwäs-
serung (Schmutzstoffe für die Belastung der ARA, entwässerte Flächen für die Kapa-
zität des Leitungsnetzes). Angaben über diese Betriebe sind für die Dimensionierung 
des Kanalnetzes und der ARA, sowie für die verursachergerechte Gebührenerhebung 
zentral.  

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Aktuelle Kenntnisse über 
abwasserrelevante Be-
triebe helfen, Einleitun-
gen zu vermeiden und 
fördern eine angepasste 
Reinigung des Abwas-
sers. Die Belastung der 
Gewässer wird dadurch 
vermindert. Weiter sind 
die Kenntnisse auch für 

die Bereitstellung einer optimierten Abwasserinfrastruktur erforderlich, was wirtschaft-
liche Vorteile mit sich bringt.  
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Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Das Schadenpotential bei Störfällen in unbekannten Industrie- und Gewerbebetrieben 
ist nicht abschätzbar. Kenntnisse über Standorte und mögliche potentielle Risiken 
sind unabdingbar. Ein vollständiger und aktueller Industrie- und Gewerbekataster 
bringt mehr Sicherheit für die Bevölkerung und die Umwelt. 
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Grund- und Regenabwassergebühr 
 

Zielsetzung 

Rund 60 Prozent der Kosten der Abwasserentsorgung ergeben sich aus der Bereit-
stellung der Infrastruktur und sind unabhängig von deren Nutzung. Bei der Kostende-
ckung wird diesem Umstand Rechnung getragen, und die Grundgebühr entsprechend 
hoch angesetzt. Dabei wird berücksichtigt, dass die Ableitung von Regenabwasser 
hohe Kosten für die Bereitstellung der Leitungskapazität verursacht. Die Grundgebühr 
wird deshalb mit einem angemessen hohen Gebührenanteil für die Regenwasserab-
leitung ergänzt. Damit wird ein zusätzlicher Anreiz zur Versickerung von Regenab-
wasser geschaffen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchG Art. 3, 7 und 60a 

Kanton Bern:  

KGV Art. 17 und 34 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 117, 119 und 120 

Verantwortlichkeiten 

 Gemeinden 
 Kantonale Fachstellen AWA / AfU 

 
Massnahme 

Die Gemeinden sind für die Erstellung der Gebührenreglemente verantwortlich. Sie 
sind verpflichtet, eine Grundgebühr für Schmutz- und Regenabwasser einzuführen, 
falls dies nicht bereits erfolgt ist. Die kantonalen Fachstellen stellen Musterreglemen-
te bereit. 

Im Kanton Solothurn sind die Abwasserreglemente durch den Regierungsrat zu 
genehmigen. Die kantonale Fachstelle kann bei der Prüfung der Reglemente auf 
die Umsetzung der Massnahme direkt Einfluss nehmen. 

Im Kanton Bern werden die Abwasserreglemente vom Kanton nicht mehr bewil-
ligt. Der Einfluss der Fachstelle reduziert sich auf die freiwillige Vorprüfung der 
Reglemente. 

Kosten 

Die Massnahme verursacht bei der Einführung einmalige Kosten. Bestenfalls können 
langfristig Kosten für die Erweiterung von Kanalisationen mit Kapazitätsengpässen 
vermieden werden, wenn Regenabwasser vermehrt versickert statt in die Kanalisati-
on zu fliessen. 

Begründung 

 Wenn dank dem finanziellen Anreiz Regenabwasser vermehrt versickert, wird 
das Kanalnetz entlastet, kann auf aufwändige Trennsysteme verzichtet werden, 
und es werden Abflussspitzen und damit negative Auswirkungen von Regenent-
lastungen auf Gewässer reduziert. 

 Höhere Grundgebühren führen vor allem bei Besitzern von Zweitwohnungen zu 
gerechteren Gebühren (sie nehmen an zwei Orten eine Infrastruktur in Anspruch) 
und ebenso bei Betrieben mit saisonal starken Belastungsschwankungen (Ausle-
gung der Infrastruktur auf die Spitzenlast – beispielsweise in Tourismusorten). 

B6 
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Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Die Massnahme vermin-
dert den Eintrag von 
Schmutzstoffen in Ge-
wässer, sorgt für wirt-
schaftliche Massnahmen 
im Umgang mit Regen-
abwasser und stärkt die 
Verantwortung der Bevöl-
kerung durch lokale Ver-
sickerung auf dem eige-

nen Grundstück. Sie hat in der Folge mehrheitlich positive Wirkungen im Sinne der 
nachhaltigen Entwicklung. 

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Nicht überall ist die Versickerung von Regenabwasser möglich. Hohe Grundwasser-
spiegel, Schutzzonen und –areale sowie Hanglagen können die Versickerung verun-
möglichen. Die Betroffenen können sich ungerecht / ungleich behandelt fühlen. Sie 
werden für die Ableitung des Regenabwassers Gebühren bezahlen, können diese 
aber nicht durch eigene Massnahmen vermindern. Andererseits nehmen sie eine 
Leistung für die Regenwasserableitung von ihrem Grundstück in Anspruch. Die Be-
reitstellung dieser Leistung verursacht Kosten. 
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Kooperations- und Branchenvereinbarungen 
 

Zielsetzung 

Vereinbarungen mit Branchen oder Einzelbetrieben schaffen Vertrauen und fördern 
den Dialog zwischen den Unternehmen und den Behörden. Sie regeln die Modalitä-
ten für die Leistungserbringungen und den Leistungsnachweis. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: USG Art. 41a 

Verantwortlichkeiten 

 Kantonale Fachstellen AWA / AfU 
 Branchenorganisationen 
 Betriebe 

 
Massnahme 

Die Gewässerschutzanforderungen und die Anforderungen an die Störfallvorsorge 
werden zwischen den kantonalen Fachstellen und den Betrieben beziehungsweise 
Branchenvertretern ausgehandelt und in Form einer Vereinbarung festgehalten. Für 
Einzelbetriebe wird eine ISO 14001 – Zertifizierung vorausgesetzt. Die Vereinbarung 
regelt auch die Kontrolle beziehungsweise Selbstkontrolle und Berichterstattung. 

Die Vereinbarungen und Branchenlösungen beinhalten aus Sicht der Siedlungsent-
wässerung mindestens: 

 Anforderungen an den Gewässerschutz 
 Anforderungen an die Störfallvorsorge 
 Angaben zum Leistungsnachweis 

Kosten 

Die Massnahme verursacht keine zusätzlichen Kosten. 

Begründung 

 Für Branchen mit zahlreichen, kleineren Betrieben schafft die Branchenvereinba-
rung oder Branchenlösung gleiche Voraussetzungen für alle Betriebe und eine 
Basis für die Kontrolle.  

 Die Kooperationsvereinbarung kommt kombiniert mit einer Umweltzertifizierung 
nach ISO 14001 zur Anwendung. In ihr können Gewässerschutzziele, Massnah-
men zu deren Erreichung und konkrete Anforderungen an Leistungen und Leis-
tungsnachweis festgehalten werden. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Geltende Umweltvorga-
ben werden auf Basis der 
Kooperation mit Betrieben 
und Branchen vereinbart. 
Dabei steht die Reduktion 
der Umweltbelastung 
durch wirtschaftliche 
Massnahmen im Zent-
rum. Bei geeigneter 
Kommunikation sorgen 

solche Vereinbarungen für Vertrauen in der Öffentlichkeit. Damit wird die Massnahme 
weiterhin positive Wirkungen im Sinne der nachhaltigen Entwicklung zeigen. 
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Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

 In dringenden Sanierungsfällen oder bei grossen Differenzen zwischen den Part-
nern müssen zum Schutz der Umwelt Massnahmen rasch umgesetzt werden.  

 Je nach Branche sind auch Vereinbarungen auf schweizerischer Ebene denkbar. 
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Abwassereinleitung von Einzelbetrieben 
 

Zielsetzung 

Die momentan wichtigsten Projekte betreffend Abwassereinleitung von Einzelbetrie-
ben im Rahmen der Vollzugsaufgaben sind unten aufgelistet. Allen Projekten ge-
meinsam sind die folgenden Ziele: 
 Verhindern, dass gewerbliche, industrielle und vergleichbare Abwässer 

- den Betrieb von Kläranlagen stören 
- die Klärschlämme mit Schadstoffen belasten 
- Schädigungen oder untragbare Belastungen in ober- oder unterirdischen Ge-
 wässern hervorrufen  
- die Ablaufqualität von ARAs beeinträchtigen 
- den Bestand von Abwasseranlagen gefährden (Korrosion, Explosionen etc.) 

 Verhindern, dass eine unsachgemässe Lagerung von wassergefährdenden Stof-
fen in gewerblichen und industriellen Betrieben zu Verschmutzungen von Grund-
wasser, Boden, Gewässern oder Abwasser führt. 

 Sicherstellen, dass in den Betrieben die notwendigen Sicherheitsmassnahmen 
zur Verhinderung und Bewältigung von gewässerrelevanten Störfällen getroffen 
werden. 

 Umsetzen des Vorsorgeprinzips (Art. 1 USG). 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchV Art. 6, 7, 13, 14, 15 und Anhang 3.2; StFV; Art. 1 USG 

Kanton Bern:  

KGV Art. 2 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 89 und 95: 

        VWBA §§ 24 und 25-28 

Verantwortlichkeiten 

 Betriebe 
 Kantonale Fachstellen AWA / AfU 

 
Massnahme 

Die Betriebe sind für die Einhaltung der Gewässerschutzvorschriften und die Störfall-
vorsorge in ihren Arealen verantwortlich. Die kantonalen Fachstellen sorgen für eine 
angemessene Kontrolle und die Formulierung gesetzeskonformer Anforderungen. Die 
Massnahmen sind für jeden Betrieb spezifisch. 

Kosten 

Die Kosten für Bau und Betrieb der Anlagen werden ausschliesslich durch die Indu-
striebetriebe getragen. Der behördliche Aufwand wird in Form von Bewilligungsge-
bühren auf die Betriebe überwälzt. 

Begründung 

Gesetzlicher Vollzugsauftrag. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Die Massnahme ist auf die 
Reduktion von Umweltbe-
lastungen ausgelegt. Sie 
kann in Einzelbetrieben zu 
zusätzlichen Kosten bei 
der Abwasserbehandlung 
führen, aber auch zu Ein-
sparungen durch geringe-
ren Produktverlust und zur 
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Entwicklung von neuen Technologien. Für die Gesellschaft kann eine höhere Sicher-
heit resultieren.  

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Die wirtschaftliche Tragbarkeit der Massnahmen muss immer im Auge behalten wer-
den. Konjunkturellen Schwankungen wird nötigenfalls und nach Möglichkeit mit einer 
Erstreckung von Sanierungsfristen Rechnung getragen. 
Menge und Zusammensetzung der Betriebsabwässer variieren als Folge von Unter-
nehmensentscheiden und der Konjunktur, sie entziehen sich weitgehend der behörd-
lichen Einflussnahme. 
 
Betroffene Betriebe 
Bei wichtigen Einleitern sind folgende Massnahmen umzusetzen: 
 

 

 Direkteinleiter 03010014: Die Abwasserqualität entspricht nicht immer den Auflagen. Die 
Betriebssicherheit ist wegen einstrassiger Ausführung der ARA nicht garantiert. Die Stick-
stoffelimination soll verbessert werden. Eine erste Sanierungsetappe wurde bereits ausge-
führt. Als zweite Etappe muss die aerobe Stufe der ARA erneuert werden. 

 Indirekteinleiter 07690006: Der Stand der Technik ist in verschiedener Hinsicht nicht ein-
gehalten. Das Abwasser enthält toxische Stoffe, welche auf der ARA nicht abgebaut werden 
können. Das Risiko von ausserordentlichen Zwischenfällen in der Kanalisation ist zu über-
prüfen. Die betriebliche Eigenkontrolle muss konkretisiert und verbessert werden. Eine Rei-
he von Massnahmen sind in der erteilten Einleitungsbewilligung angeordnet worden und 
müssen nun umgesetzt werden. 

 Dominanter Grosseinleiter 06120018: Wegen einem grossen Ausbauvorhaben ergeben 
sich neue Probleme hinsichtlich der Schmutzwasser- und Meteorwasserentsorgung. Mass-
nahmen sind anzuordnen und umzusetzen, damit die Mehrbelastung der ARA, infolge der 
Produktionserhöhung verträglich gestaltet werden kann. 

 Direkteinleiter 09810008: Der Betrieb der betriebseigenen ARA ist wegen der stark 
schwankenden Abwasserfracht sehr betreuungsintensiv. Die Vorgaben der Einleitungsbewil-
ligung werden nicht immer eingehalten. Es sind diverse Massnahmen umzusetzen: wie Imp-
likation von Online-Messungen, Erneuerung des Prozess-Leit-Systems, Anpassung der 
Nährstoffdosierung, Erarbeiten und Umsetzen eines Stapel- und Ausgleichskonzeptes oder 
allenfalls die Erweiterung der Betriebs-ARA. 

 Neue KVA Bern: Die Rauchgaswaschwässer müssen gesetzeskonform behandelt und 
abgeleitet werden. Abwasserbehandlungsanlage nach dem Stand der Technik: Projektbe-
gleitung, Bewilligung, Abnahme der Anlage. 

 Betrieb 07690013: Die Firma will einen neuartigen Recyclingprozess für grosse Mengen 
eines spezifischen Abfallstoffes einführen. Dabei entstehen industrielle Abwässer von vor-
erst nicht vollständig bekannter Menge und Zusammensetzung. Es ist eine gesetzeskonfor-
me Abwasserbehandlungsanlage zu planen und einzubauen. Projektbegleitung, Bewilli-
gung, Abnahme der Anlagen. 

 Dominanter Grosseinleiter 09390039: Der Stand der Technik ist in verschiedener Hinsicht 
nicht eingehalten. Über die innerbetrieblichen Abwasserströme herrscht keine Klarheit. Es 
besteht vermutlich ein erhebliches Potenzial zur Reduktion der Abwassermengen und -
belastung. Es sind die Massnahmen nach dem Stand der Technik bei der innerbetrieblichen 
Wasserbewirtschaftung durchzusetzen.  

 

 Borregaard CH AG: Stilllegung der Betriebskläranlage und Entwässerung des Betriebsare-
als mit Anschluss an die ARA Emmenspitz. Erarbeitung und Umsetzung eines Entwässe-
rungskonzepts im Rahmen einer gemeinsamen Lösung mit der Siedlungsentwässerung der 
Gemeinde Riedholz. 

 Stahl Gerlafingen AG: Erarbeitung und Umsetzung eines Entwässerungskonzepts im 
Rahmen des Ausbaus zur Erweiterung der Produktionspalette. Mögliche Auswirkungen der 
Biozid-Frachten auf das Gewässer sind zu untersuchen, allenfalls Massnahmen einzuleiten. 

 Swissmetal Dornach: Es ist ein genereller Entwässerungsplan über das ganze Betriebs-
areal zu erarbeiten. Mit den Schwerpunkten: Bericht über den Zustand der Kanalisation, 
Überprüfung des Entwässerungskonzepts, Ableitung des Oberflächenwassers, des häusli-
chen Abwassers und des Industrieabwassers. 
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Umweltschonende Verwertung von Hofdünger 
 

Zielsetzung 

Hofdünger werden umweltschonend und mit einer bodenschonenden Bewirtschaftung 
eingesetzt. Die Nährstoffverluste aus landwirtschaftlich genutzten Flächen und damit 
der Eintrag in Oberflächengewässer und ins Grundwasser werden minimiert. Dies 
kann auch zu verringerten Einträgen von Tiermedikamenten aus der Gülle in Gewäs-
ser und allgemein zum bewussteren Umgang mit Produkten wie Pflanzenschutzmit-
teln führen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchG Art. 14, 27 

Kanton Bern: 

 

Kanton Solothurn: 

GWBA §§ 87 

 

Verantwortlichkeiten 

 Kantonale Fachstellen AWA / AfU; LANAT / ALW 
 Landwirtschaftliche Schulen 

 
Massnahme 

In Zusammenarbeit mit den Ämtern für Landwirtschaft – besonders mit den zuständi-
gen Fachbereichen für die Beratung, Aus- und Weiterbildung – werden Beratung und 
Ausbildung der Landwirte fortgesetzt und intensiviert. Bereits heute ist die umwelt-
schonende Verwertung von Hofdüngern ein wichtiger Bestandteil der Aus- und Wei-
terbildung an den Inforamen und den landwirtschaftlichen Schulen. 

Kosten 

Für den Gewässerschutz entstehen keine zusätzlichen Kosten. Zusätzliche Kosten 
für Ausbildung und Beratung werden durch Einsparungen bei der Zufuhr von be-
triebsfremden Düngern kompensiert. 

Begründung 

Beim Umgang mit Hofdüngern sind nicht nur die Lagerkapazitäten und ausgegliche-
nen Nährstoffbilanzen entscheidend, sondern auch der Landwirt/die Landwirtin, 
dem/der eine grosse Verantwortung zukommt bezüglich Zeitpunkt, Standort, Menge 
und Ausbringtechnik. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Die Massnahme ist aus-
gerichtet auf eine gerin-
gere Gewässer- und Luft-
belastung sowie auf die 
Erhaltung der Boden-
fruchtbarkeit. Sie ist wirt-
schaftlich, weil sie Dün-
gerverluste vermindert. 
Gesellschaftlich wirkt vor 
allem die Reduktion der 

Geruchsbelastung positiv. 

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Die Zusammenarbeit der verschiedenen zuständigen Fachstellen erfordert eine ge-
eignete Koordination und ein einheitliches Auftreten. 

 

B9 

Umwelt

Wirtschaft

Gesellschaft

gesamt

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6
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Wichtigste Inhalte für Beratung und Ausbildung 

Die wichtigsten Inhalte von Beratungen und Ausbildung aus Sicht des Gewässer-
schutzes sind in den Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau (GRUDAF 
2009) zusammengefasst: 

 Tierbesatz dem Standort und dem Nährstoffbedarf der Kulturen anpassen. 

 Düngungsmassnahmen sorgfältig planen (Düngungsplanung) unter Berücksichti-
gung von Fruchtfolge und zuverlässigen Bodenuntersuchungsergebnissen.  

 Die Nährstoffe in den betriebseigenen Hofdüngern gezielt einsetzen. Betriebs-
fremde Dünger (betriebsfremde Hofdünger, Recyclingdünger, Mineraldünger) nur 
zur Deckung eines durch die Hofdünger nicht abgedeckten Bedarfs einsetzen. 

 Düngergaben ausserhalb der Wachstumsperiode der Pflanzen unterlassen (ge-
nügend Lagerraum für Gülle und Mist schaffen).  

 Dünger nur ausbringen, wenn der Boden saugfähig ist (nicht auf wassergesättig-
te, stark verdichtete, verschlämmte, schneebedeckte oder gefrorene Böden). 
Spezielle Vorsicht ist bei drainierten Böden geboten. 

 Zeitpunkt, Menge und Form der einzelnen Düngergaben möglichst genau auf die 
Entwicklung der Pflanzen und den Gehalt im Boden abstimmen sowie den Stand-
ort- und Witterungsbedingungen anpassen. 

 Gülle und Mist bei kühler Witterung und geringen Windgeschwindigkeiten aus-
bringen (beim Ausbringen und möglichst während der folgenden 24 Stunden: 
Temperatur unter 15 Grad C und relative Luftfeuchtigkeit über 70 Prozent). Im 
Ackerbau ist vor der Ausbringung, wo immer möglich, zu hacken oder die Dünger 
sind möglichst rasch einzuarbeiten. 

 Unbewachsene Flächen vermeiden (Zwischenfutter, Gründüngung, Mulchsaat, 
usw.). 
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Gewässermonitoring 
 

Zielsetzung 

Grundlage für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Gewässer bilden die 
Kenntnisse über ihren Zustand. Dazu ist eine Gewässerüberwachung (Monitoring) mit 
folgenden Zielen notwendig: Erhebung des Ist-Zustandes und Bestimmung von Ge-
wässerdefiziten und Beurteilung der Wirksamkeit von Gewässerschutzmassnahmen 
(Erfolgskontrolle). Das Monitoring wird vor allem im Bereich der Mikroverunreinigun-
gen verstärkt: 

 Gezielte und frühzeitige Erfassung und Bewertung von schädlichen Stoffen in 
Gewässern durch Anwendung von chemischer Analytik und Modellen. 

 Berücksichtigung von Gewässern bei denen mit Beeinträchtigungen gerechnet 
werden muss (zum Beispiel ARA-Ausläufe, Entlastungen, Auswaschungen, Ab-
schwemmungen). 

 Berücksichtigung von Einzugsgebieten und Gewässern in denen sich Verände-
rungen bei Gewässerlebewesen beobachtet werden (zum Besipiel Fischrück-
gang, Gonadenveränderungen). 

 Weiter sollen Parameter in das Monitoring einbezogen werden, die eine breite 
Aussagekraft haben, die für die Beobachtung von langfristigen Veränderungen 
geeignet sind, und für die Ziel- oder Anforderungswerte in der Gesetzgebung 
festgehalten sind.  

 Die Kantone Bern und Solothurn arbeiten in Zukunft im Bereich des Monitorings 
von Mikroverunreinigungen verstärkt zusammen. Dadurch können Synergien ge-
nutzt werden. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchV Art. 47, 48, 49, Anhang 1, 2 

Kanton Bern:  

KGSchG Art. 8;  

       KGV Art. 2 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 14, 80 und 93 

 

Verantwortlichkeiten 

Kantonale Fachstellen AWA / AfU 

Massnahme 

Die kantonale Fachstelle hält das umfassende Monitoring aufrecht und vertieft es 
dort, wo neue Belastungen zu überwachen sind. Die Kantone Bern und Solothurn 
arbeiten auf diesem Gebiet zusammen. 

Kosten 

Die Massnahme verursacht keine zusätzlichen Kosten. 

Begründung 

Die bisherigen Untersuchungen zeigen, dass verschiedene Gewässer mit Schadstof-
fen (Mikroverunreinigungen) zu hoch belastet sind und gesetzliche Anforderungen 
nicht erfüllt werden. Man geht heute davon aus, dass in belasteten Gewässern meh-
rere tausend Chemikalien in sehr tiefen Konzentrationen vorkommen (Mikroverunrei-
nigungen). Viele dieser Chemikalien haben bereits in äusserst tiefer Konzentration 
eine nachteilige Wirkung auf Gewässerlebewesen. Beispielsweise führen kleinste 
Spuren von Hormonen zur Verweiblichung von männlichen Fischen. Problematisch 
sind zudem schleichende Vergiftungen, die eine langsame Veränderung von aquati-
schen Lebensgemeinschaften zur Folge haben. Von grosser Bedeutung sind Mikro-

C1 
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verunreinigungen auch im Hinblick auf die Trinkwassergewinnung: In beiden Kanto-
nen wird Uferfiltrat von Flüssen als Trinkwasser gefördert (im Kanton Bern für 
400'000, im Kanton Solothurn für 100'000 Personen). Dies ist nur möglich, wenn die 
Qualität des Flusswassers sehr gut und das Wasser schadstoffarm ist. 

Aus ökologischer und humantoxikologischer Sicht ist deshalb die frühzeitige Erken-
nung von Gewässergefährdungen durch Mikroverunreinigungen entscheidend. Dazu 
ist ein angepasstes und wirksames Gewässermonitoring unverzichtbar.  

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

keine 
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Monitoring Siedlungsentwässerung 
 

Zielsetzung 

Die Kenntnisse über die Siedlungsentwässerungsanlagen und ihre Leistungen und  
Probleme sind jederzeit auf dem aktuellem Stand. So wird die Infrastruktur unterhal-
ten, die Siedlungshygiene garantiert und das Risiko für Gewässerverschmutzungen 
minimiert. Die Kantone Bern und Solothurn verfügen bereits über ein umfangreiches 
Monitoring. Der Standard ist zu halten und dort, wo noch Bedarf besteht, zu erwei-
tern.  

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchG Art. 50, 58; GSchV Art. 13 – 15.  

Kanton Bern:  

KGSchG Art. 8 und 20;  

       KGV Art. 14 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 14, 80 und 93 

Verantwortlichkeiten 

 Gemeinden und regionale Organisationen 
 Industrie- und Gewerbebetriebe  
 Kantonalen Fachstellen AWA / AfU 

 
Massnahme 

Die kantonalen Fachstellen halten ihren Kenntnisstand über die Abwasserentsorgung 
in ihrem Gebiet aktuell. Die Gemeinden, ihre regionalen Organisationen und die Be-
triebe erstatten den kantonalen Fachstellen Bericht und stellen die erforderlichen 
Daten und Grundlagen bereit. 

Das Monitoring umfasst mindestens: 

 Die GEP-Kenngrössen und GEP-Kennzahlen; 
 Die Stammdaten der ARA (Bauwerke, Auslegungsdaten, Einleitungsbedingun-

gen); 
 Stamm- und Betriebsdaten der Industrie- und Gewerbebetriebe; 
 Leistungen der ARA, Klärschlammqualität; 
 Kostenkennzahlen. 

Dokumente dazu: 

 GEP-Stammkarte VSA (GEP-Musterpflichtenheft VSA) 
 Definition und Standardisierung von Kennzahlen der Abwasserentsorgung (VSA) 

 

Kosten 

Es entstehen nur geringe Zusatzkosten. Kosteneinsparungen sind bei dauernder 
Nachführung der aktuellen Grundlagen möglich, da spezielle und teure periodische 
Erhebungen vermieden werden können. 

Begründung 

Die Siedlungsentwässerung verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur, zahlreiche 
Einleitstellen in Gewässer, eine grosse Bedeutung für die Siedlungshygiene und stellt 
bei Störungen und Schäden ein grosses Risiko für Gewässerverschmutzungen dar.  

Gezielte Optimierung und die langfristige Erhaltung der heutigen Infrastruktur setzt 
aktuelle Grundlagen voraus. Noch bestehende Gewässerbelastungen, Schwachstel-
len in der heutigen Infrastruktur und der Sanierungsbedarf von Anlagen müssen er-
kannt werden.  

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

keine 
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